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Studien- und Prüfungsordnung für das Weiterbildende Studium 
„Customs Administration, Law and Policy“ an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster vom 14.07.2009 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 60 des Hochschulgesetzes NRW (HG) in der 
Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW 
vom 16. November 2006, S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität die 
folgende Studien- und Prüfungsordnung erlassen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt das Weiterbildende Studium „Customs 
Administration, Law and Policy“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

(1) Das Studium „Customs Administration, Law and Policy“ ist ein weiterbildendes 
Studium i.S.d. § 60 HG an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Es wird 
von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät angeboten. 
(2) Das Weiterbildende Studium verfolgt das Ziel, im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit den Nachwuchsführungskräften der Zollverwaltungen 
verschiedener Länder vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet des internationalen 
Zollwesens  sowohl aus rechtlicher als auch aus betriebs- und volkswirtschaftlicher 
Sicht zu vermitteln. Die Lehrveranstaltungen sollen wissenschaftlich und zugleich 
praxisorientiert gestaltet werden. Dieses interdisziplinäre Veranstaltungsangebot soll 
die Absolventen/Absolventinnen für eine Leitungsfunktion in Finanz- und 
Wirtschaftsministerien, Zollverwaltungen und regionalen bzw. internationalen 
Organisationen befähigen. 
 

§ 3 
Hochschulgrad 

Bei erfolgreicher Erbringung der Masterprüfung verleiht die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät nach § 66 Abs. 1 HG den Hochschulgrad eines „Master of Customs 
Administration“ (abgekürzt „MCA“). 
 

§ 4 
Zulassungsvoraussetzungen, Studienplätze, Status 

(1) Zugelassen werden Bewerberinnen/ Bewerber mit einem rechts-, wirtschafts- 
oder staatswissenschaftlichen Hochschulabschluss deutscher oder ausländischer 
Hochschulen, der mindestens einem Bachelor entsprechen muss. Andere 
Studiengänge und –abschlüsse können im Einzelfall zur Zulassung berechtigen. Das 
Studienvolumen des abgeschlossenen Studienganges muss mindestens 240 ECTS 
Punkten entsprechen .Zusätzlich wird eine qualifizierte berufspraktische Erfahrung 
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auf dem Gebiet des Zollwesens von in der Regel nicht unter einem Jahr 
vorausgesetzt. 
Die Bewerberinnen/ Bewerber müssen über ausreichende Kenntnisse der englischen 
Sprache in Wort und Schrift verfügen. Personen aus Ländern, in denen Englisch 
keine Amtssprache ist, haben ihre Sprachkenntnisse durch den Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL) mit dem Minimum von 580 Papier-gestützten Punkten, 
237 Computer-gestützten Punkten oder 88 Internet-gestützten Punkten oder durch 
eine gleichwertige Sprachprüfung nachzuweisen.  
(2) Für das Weiterbildende Studium „Customs Administration, Law and Policy“ 
werden pro Studienjahr maximal 30 Studierende zugelassen. 
(3) Über die Zulassung und über die Gleichwertigkeit einer Sprachprüfung 
entscheidet der nach § 14 dieser Studien- und Prüfungsordnung zu bildende 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss.  
(4)  Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen/Bewerber für den Studiengang die nach 
Abs. 2 vorgesehene Zahl der für den Studiengang zur Verfügung stehenden 
Studienplätze, so wird eine Auswahl nach folgenden alternativen Kriterien getroffen:  
1. Die im Zeugnis über den Hochschulabschluss gemäß Abs. 1 ausgewiesene Note.  
2. Weitere für den Studiengang einschlägige Qualifikationen, insbesondere bereits 
absolvierte Masterstudiengänge, besondere Berufserfahrung, besondere Motivation 
für das angestrebte Studium oder sonstige Zusatzqualifikationen, die einen 
erfolgreichen Studienabschluss erwarten lassen. 
3. Wirtschafts- und entwicklungspolitische Kriterien, die vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorgegeben werden.  
 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit des Studiums beträgt 14 Monate.  
(2) Das Studium umfasst eine Arbeitsbelastung der Studierenden von 1800 Stunden. 
Davon sind 400 Zeitstunden Präsenzveranstaltungen. Der Rest verteilt sich gemäß 
dem Studienverlaufsplan auf Selbststudium, Exkursionen und Erstellung der 
Masterarbeit.  
 

§ 6 
Inhalt des Studiums 

(1) Der Studiengang beinhaltet folgende Module, die pro Studienjahr nur einmal 
angeboten werden:  

1. Zollpolitik und Zollgesetzgebung 
2. Internationale Zollregeln und Zollinstrumente  
3. Management im internationalen Zollwesen 
4. Internationales Handels- und Wirtschaftsrecht und nichttarifäre Handelsregeln 
5. Multilaterales Handelssystem 
6. Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
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(2) Ergänzend haben die Studierenden an Fachexkursionen bzw. -praktika im 
Umfang von 150 Zeitstunden teilzunehmen.  

 
§ 7 

Prüfungsleistungen 
(1) Die Prüfungen zum Erwerb des Titels „Master of Customs Administration“ werden 
studienbegleitend abgenommen. Die Module sind gemäß dem Studienverlaufsplan 
mit einer schriftlichen Prüfung abzuschließen. Die Modulabschlussprüfung besteht 
aus einer Klausuraufgabe von 240 Minuten, in der in der Regel Essay-Fragen oder 
Fälle zur Bearbeitung gestellt werden. Sofern eine Modulabschlussprüfung mit 
Multiple-Choice-Fragen erfolgt, gelten die Absätze 2 und 3. Der Zulassungs- und 
Prüfungsausschuss bestimmt die zur Bearbeitung auszugebenden Klausuraufgaben 
nach Vorschlag der Lehrenden bzw. der Modulbeauftragten.  
(2) Modulabschlussprüfungen können auch ganz oder teilweise im Multiple-Choice-
Verfahren abgeprüft werden. Bei Prüfungen, die vollständig im Multiple-Choice-
Verfahren abgeprüft werden, sind jeweils allen Prüflingen dieselben 
Prüfungsaufgaben zu stellen. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die für das Modul 
erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse 
ermöglichen. Bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche 
Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Prüfungsaufgaben sind durch den 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss – unter Anhörung der zuständigen Prüferin/ des 
zuständigen Prüfers – vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu 
überprüfen, ob sie, gemessen an den Anforderungen der für das Modul 
erforderlichen Kenntnisse fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne 
Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Bei der Bewertung ist von der 
verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die Verminderung der Zahl 
der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. Eine 
Prüfung, die vollständig im Multiple-Choice-Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, 
wenn der Prüfling mindestens 60 Prozent der gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend 
beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten 
Fragen um nicht mehr als 22 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der 
Prüflinge unterschreitet, die an dieser Prüfung teilgenommen haben. Hat der Prüfling 
die für das Bestehen der Prüfung danach erforderliche Mindestzahl zutreffend 
beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 
„0,7,   wenn er mindestens 95 Prozent, 
„1,0“,   wenn er mindestens 90, aber weniger als 95 Prozent 
„1,3“,   wenn er mindestens 80, aber weniger als 90 Prozent 
„1,7“,   wenn er mindestens 70, aber weniger als 80 Prozent 
„2,0“,   wenn er mindestens 60, aber weniger als 70 Prozent 
„2,3“,   wenn er mindestens 55, aber weniger als 60 Prozent 
 
 
„2,7“,   wenn er mindestens 50, aber weniger als 55 Prozent 
„3,0“,   wenn er mindestens 40, aber weniger als 50 Prozent 
„3,3“,   wenn er mindestens 30, aber weniger als 40 Prozent 
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„3,7“,   wenn er mindestens 20, aber weniger als 30 Prozent 
„4,0“,   wenn er keine oder weniger als 20 Prozent 
der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 
(3) Für prüfungsrelevante Leistungen, die nur teilweise im Multiple-Choice-Verfahren 
durchgeführt werden, gelten die oben aufgeführten Bedingungen analog. Die 
Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithmetischen Mittel des im Multiple-Choice-
Verfahren absolvierten Prüfungsteils und dem normal bewerteten Anteil gebildet. 
Gewichtungsfaktoren sind die jeweiligen Anteile an der Gesamtleistung in Prozent 
(4) Das Studium endet mit der Anfertigung einer Masterarbeit nach § 8 dieser 
Studien- und Prüfungsordnung. 
(5) Die Abschlussprüfungen und die Masterarbeit werden mit Noten zwischen 1 und 
5 bewertet. Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können durch 
Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte gebildet 
werden; die Noten 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
Die Rangfolge der Noten ergibt sich aus folgender Tabelle:  

• bis 1, 3 • Sehr gut • Excellent 

• 1,7 – 2,3 • Gut • Very good 

• 2,7 • Vollbefriedigend • Good 

• 3,0 – 3,3  • Befriedigend • Satisfactory 

• 3,7 – 4,0 • Ausreichend • Sufficient 

• 5,0 • Mangelhaft  • Fail 

 
§ 8 

Masterarbeit 
(1) Die Masterarbeit schließt den weiterbildenden Studiengang ab. Sie soll zeigen, 
dass der/die Studierende in der Lage ist, ein wissenschaftliches Problem in 
vorgegebener Zeit selbstständig zu bearbeiten.  
(2) Der/die Vorsitzende des Zulassungs- und Prüfungsausschusses teilt den 
Studierenden am 1. Tag des zehnten Monats des Studienjahres das Thema für die 
Masterarbeit und den Betreuer/die Betreuerin mit. Die Studierenden können 
Vorschläge für Themen und Betreuer/Betreuerin angeben. Die Masterarbeit ist in 
englischer Sprache zu erstellen. Sie ist spätestens am letzten Tag des 14. Monats 
des Studienjahres (Zugang) in elektronischer oder schriftlicher Form bei dem/der 
Vorsitzenden des Zulassungs- und Prüfungsausschusses abzugeben.  
(3) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern/Prüferinnen innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten bewertet. Einer/Eine der Prüfer/Prüferinnen ist zugleich Betreuer/Betreuerin 
der Masterarbeit.   
 

§ 9 
Erwerb des Hochschulgrads 

(1) Zum Erwerb des Hochschulgrads müssen: 
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1. alle Modulabschlussprüfungen mit mindestens „4,0“ bewertet worden sein,  
2. und die Masterarbeit mit mindestens „4,0“ bewertet worden sein. 
(2) Darüber hinaus muss der/die Studierende an mindestens 300 der 400 
Zeitstunden Lehrveranstaltungen  (75 %) und an den Fachexkursionen bzw. –
praktika im Regelfall mindestens zu 75% der veranschlagten Zeiten teilgenommen 
und einen schriftlichen Bericht darüber angefertigt haben. 
(3) Die Gesamtnote des Abschlusszeugnisses errechnet sich nach folgendem 
Verfahren: 
1. Das arithmetische Mittel der Modulabschlussprüfungen wird errechnet. 
2. Der errechnete Wert wird mit dem Faktor 0,75 multipliziert. 
3. Die Note der Masterarbeit wird mit dem Faktor 0,25 multipliziert. 
4. Die errechneten Werte für die Modulabschlussprüfungen und die Masterarbeit 
werden addiert und der ermittelte Wert nach der ersten Dezimalstelle hinter dem 
Komma ohne vorherige Rundung abgeschnitten. 
5. Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt folgende Abschlussnote: 

• bis 1, 5 • Sehr gut • Excellent 

• 1,6 – 2,5 • Gut • Very good 

• 2,6 – 2,9 • Vollbefriedigend • Good 

• 3,0 – 3,5  • Befriedigend • Satisfactory 

• 3,6 – 4,0 • Ausreichend • Sufficient 

• 4,1 – 5,0 • Mangelhaft  • Fail 

 
(4) Neben der Abschlussnote erfolgt im Diploma Supplement gemäß § 15 dieser 
Studien- und Prüfungsordnung eine Ausweisung der relativen Note entsprechend der 
ECTS-Bewertungsskala: 

Die besten 10 % A 

Die nächsten 25 % B 

Die nächsten 30 % C 

Die nächsten 25 % D 

Die nächsten 10 % E 

  
Als Grundlage für die Berechnung der relativen Note sind außer dem 
Abschlussjahrgang soweit möglich zwei vorhergehende Jahrgänge zu erfassen.  

 
§ 10 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine prüfungsrelevante Leistung gilt als mit „5,0“ bewertet, wenn der Prüfling 
ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn 
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sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn 
eine schriftliche prüfungsrelevante Leistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Als wichtiger Grund kommen 
insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von 
Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege oder 
Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen 
Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 
Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in 
Betracht.  
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten 
Gründe müssen dem Zulassungs- und Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings kann der 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss ein ärztliches (ggf. amtsärztliches) Attest 
verlangen. Erkennt der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, 
wird dem Prüfling dies schriftlich mitgeteilt. Erhält der Prüfling innerhalb von 14 
Tagen nach Anzeige und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als 
anerkannt. 
(3 ) Versucht der Prüfling das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „5,0“ bewertet. Die Feststellung wird von den jeweils 
prüfenden oder Aufsicht führenden Personen getroffen und aktenkundig gemacht. Im 
Wiederholungsfall kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die gesamte 
Prüfung als für nicht bestanden erklären. 
(4) Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweils 
prüfenden oder Aufsicht führenden Personen – in der Regel nach Abmahnung – von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende 
Prüfungsleistung gilt in diesem Fall als insgesamt mit „5,0“ bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die gesamte 
Prüfung für nicht bestanden erklären. Die Gründe für den Ausschluss sind 
aktenkundig zu machen.  
(5) Der Prüfling kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Entscheidungen nach 
Abs. 2 oder Abs. 3 vom Zulassungs- und Prüfungsausschuss überprüft werden. 
Belastende Entscheidungen nach Abs. 2 und Abs. 3 sind dem Prüfling unverzüglich 
mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
§ 11 

Ungültigkeit der Prüfung 
(1) Täuscht der Prüfling bei einer Prüfung und wird das nach Erhalt des 
Prüfungszeugnisses bekannt, so kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss 
nachträglich die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Prüfungszeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss unter Beachtung des 
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Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils 
geltenden Fassung über die Rechtsfolgen. 
(3) Dem/Der Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 

§ 12 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

Erstmals nicht bestandene Prüfungsleistungen (Modulabschlussprüfungen und 
Masterarbeit) können auf Antrag zweimal wiederholt werden. Wird eine 
Prüfungsleistung im zweiten Wiederholungsfall nicht bestanden, ist die Prüfung 
endgültig nicht bestanden. 
 

§ 13 
Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

(1) Macht ein Prüfling glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Krankheit 
oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten 
Prüfungsfristen abzulegen, muss der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit für Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von 
Prüfungen verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer 
bedarfsgerechten Form gestatten. Entsprechendes gilt bei Studienleistungen. 
 
(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch des Prüflings die/der 
Behindertenbeauftragte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zu beteiligen. Sollte in 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät keine Konsultierung der/des 
Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der 
Universität anzusprechen. 
 
(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die 
Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere 
ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenausweise. 

 
§ 14 

Zulassungs- und Prüfungsausschuss 
(1) Für die Zulassung zum Studium, die Organisation des Studienganges und der 
Prüfungen sowie der durch diese Studien- und Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Rechtswissenschaftliche Fakultät einen Zulassungs- und 
Prüfungsausschuss, der sich aus drei hauptamtlich an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster tätigen Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen zusammensetzt. 
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(2) Die Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses werden vom 
Fachbereichsrat Rechtswissenschaften für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Der Ausschuss wählt seinen/seine 
Vorsitzenden/Vorsitzende und den/die Stellvertreter/in für diesen Zeitraum. 
(3) Die Sitzungen des Zulassungs- und Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  
(4) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Er kann seine 
Aufgaben für alle Regelfälle dem/der Vorsitzenden übertragen. 
 

§ 15 
Prüfer 

(1) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer/Prüferinnen. 
(2) Prüfer/Prüferinnen sind Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen und wissen-
schaftliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, die im Regelfall im weiterbildenden 
Studiengang mitgewirkt haben. Lehrbeauftragte aus der Praxis können Prüfer/ 
Prüferin sein, wenn sie ein rechtswissenschaftliches oder 
wirtschaftswissenschaftliches Studium an einer Universität erfolgreich abgeschlossen 
haben. Ausländische Studiengänge werden sinngemäß anerkannt.   
(3) Prüfungen sollen im Regelfall von mindestens zwei Prüfern/ Prüferinnen 
abgenommen werden. Weichen die Bewertungen der Prüfer ab, entscheidet der 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss über die Note. 
 

§ 16 
Abschlusszeugnis/ Diploma Supplement 

(1) Über die Gesamtnote wird ein Abschlusszeugnis ausgestellt. Das Zeugnis ist von 
dem/der Vorsitzenden des Zulassungs- und Prüfungsausschusses zu 
unterschreiben. 
(2) Mit bestandener Abschlussprüfung erhält der/die Absolvent/in eine Urkunde, mit 
der die Rechtswissenschaftliche Fakultät den akademischen Grad eines „Master of 
Customs Administration“ (abgekürzt „MCA“) verleiht. Die Aushändigung der Urkunde 
berechtigt den/die Empfänger/in, den in § 3 dieser Studien- und Prüfungsordnung 
genannten Hochschulgrad zu führen. Die Urkunde enthält das Siegel der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät und wird von dem/der Dekan/Dekanin und  von 
dem/der Vorsitzenden des Zulassungs- und Prüfungsausschusses  unterzeichnet. 
(3) Zusätzlich erhält der Absolvent/ die Absolventin ein Diploma Supplement, in dem 
Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte und Art des Abschlusses des 
Studiums beschrieben werden.  

 
§ 17 

Einsicht in die Studienakten 
Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluss jeder prüfungsrelevanten Leistung 
Einsicht in ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die 
entsprechenden Protokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei 
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Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der prüfungsrelevanten Leistung bei 
dem Zulassungs- und Prüfungsausschuss zu stellen. Dieser bestimmt Ort und Zeit 
der Einsichtnahme. Gleiches gilt für die Masterarbeit. 
 

§ 18 
Aberkennung des Hochschulgrads 

(1) Der akademische Grad „Master of Customs Administration“ kann aberkannt 
werden, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben 
worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als 
gegeben angesehen worden sind. Eine Aberkennung des akademischen Grads nach 
Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ist 
ausgeschlossen. 
(2) Über die Aberkennung entscheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss. 
 

§ 19 
Sprachfassungen und Inkrafttreten 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den 
„Amtlichen Bekanntmachungen“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in 
Kraft.  
 
 

Anhang: Studienverlaufsplan 
 

 

Workload 
(in Zeitstunden) 

ECTSModule  Prüfungs-
nachweis 

Kontakt-
stunden  

550 

Selbst-
studium  

1250 

60 

Monate 1 bis 8 

1. Zollpolitik und Gesetzgebung Klausur 50 100 5 

2. Internationale Zollregeln und Zollinstrumente Klausur 100 200 10 

3. Management im internationalen Zollwesen 
Klausur 

 
100 200 10 

4.  Internationales Handels- und Wirtschaftsrecht 
und nichttarifäre Handelsregeln Klausur 50 100 5 

5.  Multilaterales Handelssystem Klausur 50 100 5 

6  Internationale Wirtschaftsbeziehungen Klausur 50 100 5 

Monat 9  

Fachexkursionen bzw. praktika Schriftlicher 
Bericht 150  5 

Monate 10 - 14 

Masterarbeit Hausarbeit  450 15 

1888



 
_________________________________________________________________________ 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät vom 26.05.2009. 
 
Münster, den 14.07.2009                                                                     Die Rektorin 

         

                                  Prof. Dr. Ursula Nelles 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 
1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 14.07.2009                                     Die Rektorin  

         
                        Prof. Dr. Ursula Nelles 
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§ 1 
Zweck der Zugangsprüfung 

Durch die Prüfung wird festgestellt, dass die Bewerberin/der Bewerber die fachlichen und methodi-
schen Voraussetzungen zum Studium in dem Studiengang Ökonomik an der Westfälischen Wilhelms-
Universität erfüllt. Die bestandene Zugangsprüfung berechtigt nur zur Bewerbung um einen Studien-
platz in dem entsprechenden Studiengang an der Westfälischen Wilhelms-Universität. 

 
§ 2 

Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Zur Prüfung hat Zugang, wer  

1. das 22. Lebensjahr vollendet, 
2. eine Berufsausbildung abgeschlossen und 
3. eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit ausgeübt hat. 

 
Die selbstständige Führung eines Familienhaushalts mit mindestens einer erziehungs- oder pflege-
bedürftigen Person ist anderen Berufstätigkeiten gleichgestellt. 

 
(2) Eine Berufsausbildung gemäß Absatz 1 wird nachgewiesen durch 

1. das Zeugnis der Abschlussprüfung in einem nach dem Berufsausbildungsgesetz in der Bundes-
republik Deutschland anerkannten oder als gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf, 

2. das Zeugnis der Abschlussprüfung einer entsprechenden Ausbildung in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis oder 

3. das Zeugnis der staatlichen Abschlussprüfung einer schulischen Berufsausbildung, die durch 
Landesrecht geregelt ist, oder 

4. das Zeugnis der staatlichen Abschlussprüfung einer Ausbildung nach den Bundesberufsgesetzen 
für die nichtärztlichen Heilberufe. 

 
§ 3 

Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben 

bildet die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuss. Er ist auch zuständig 
für die Entscheidungen über Widersprüche gegen im Zugangsprüfungsverfahren getroffene Ent-
scheidungen. Der Prüfungsausschuss besteht aus drei hauptamtlich an der Westfälischen Wil-
helms-Universität tätigen Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen, einer wissenschaftlichen Mit-
arbeiterin oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einer/einem Studierenden. Die Amtszeit 
der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer beträgt drei Jahre, die Amtszeit der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin/des wissenschaftlichen Mitarbeiters und der/des Studierenden ein Jahr.  
 

(2) Der Fachbereichsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät bestellt auf Vorschlag seiner Mit-
gliedergruppen die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter. Wiederbestel-
lung ist zulässig. Ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied ist durch Nachbestellung für den noch 
nicht abgelaufenen Teil der Amtszeit zu ersetzen. Der Fachbereichsrat wählt aus dem Kreis der 
dem Prüfungsausschuss angehörenden Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen den Vorsitzen-
den/die Vorsitzende und dessen/deren ständige(n) Vertreter(in). 
 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfung beizuwoh-
nen. 

 
(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses, ihre Stellvertreterinnen/ihre Stellvertreter, die Prüferinnen/Prüfer und die Beisitzerin-
nen/Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 

 
§ 4 

Bewerbung und Zulassung 
         (1) Die Bewerbung ist unter Angabe des Studiengangs schriftlich an den Prüfungs- 
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      ausschuss für den Studiengang Ökonomik zu richten. 
 

(2) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

(3) Die Zulassung zur Prüfung ist abzulehnen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 2 Abs. 1 nicht erfüllt 
sind oder die Nachweise gemäß § 2 Abs. 2 nicht vorgelegt wurden. 

 
(4) Über die Ablehnung der Zulassung erhält die Bewerberin/der Bewerber einen schriftlichen und mit 

einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 
 

§ 5 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen/Prüfer und die Beisitzerinnen/Beisitzer. Er kann die 
Bestellung der/dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin/zum Prüfer dürfen nur Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer, Privatdozentinnen/Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter bestellt werden. Zur Beisitzerin/zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer in dem 
Studiengang, zu dem der Zugang angestrebt wird oder in einem vergleichbaren Studiengang, eine 
Bachelorprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat.  

 
§ 6 

Prüfungsleistungen 
(1) Die Zugangsprüfung wird in Form einer Klausur von 90 Minuten Dauer oder einer mündlichen Prüfung 

von 30 Minuten Dauer erbracht.  
Die Prüferinnen/Prüfer können ganz oder in Kombination andere gleichwertige kontrollierte Leistun-
gen unter Klausurbedingungen verlangen, die die technischen Möglichkeiten der Datenverarbeitung 
nutzen. Eine Abweichung von der Klausurdauer bei Nutzung der technischen Möglichkeiten der Da-
tenverarbeitung um bis zu 50% ist möglich.  

 
(2) In der Zugangsprüfung soll die Bewerberin/der Bewerber nachweisen, dass sie/er in begrenzter Zeit 

mit begrenzten Hilfsmitteln über ein hinreichend breites, mit dem Abitur vergleichbares Grundwissen 
verfügt. Gegenstand der Prüfung ist  Allgemeinwissen mit Bezug zu dem angestrebten Studiengang. 

  
(2) Macht eine Bewerberin/ein Bewerber glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chronischen Krankheit 

oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorge-
sehenen Form oder innerhalb der vorgeschriebenen Zeit abzulegen, so muss die/der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit für die Prüfungsleistungen entsprechend verlängern bzw. 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. Zur Glaubhaftmachung 
einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt wer-
den. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenausweise. 

 
§ 7 

Bewertung von Prüfungsleistungen,  
Bildung von Noten und Bestehen der Zugangsprüfung 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen/Prüfern fest-
gesetzt. Für die Bewertung sind folgenden Noten zu verwenden: 
1,0 = sehr gut   = eine hervorragende Leistung 

2,0 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-
gen liegt 

3,0 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht 

4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-
sen. 
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(2) Jede schriftliche Prüfungsleistung ist von zwei Prüferinnen/Prüfern gemäß § 5 zu bewerten. Im Falle 

divergierender Bewertungen errechnet sich die Note in entsprechender Anwendung von Absatz 5. 
 
(3) Mündliche Prüfungen werden als Einzelprüfungen oder als Prüfungen in Gruppen vor zwei Prüferin-

nen/Prüfern in Gegenwart einer Beisitzerin/eines Beisitzers abgenommen. Im Falle divergierender 
Bewertungen errechnet sich die Note in entsprechender Anwendung von Absatz 5. Vor der Festset-
zung der Note ist die Beisitzerin/der Beisitzer zu hören. Die Beisitzerin/der Beisitzer führt das Proto-
koll. Im Protokoll sind die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung festzuhalten. Das 
Protokoll ist von den Prüfern und von der Beisitzerin/vom Beisitzer zu unterzeichnen und verbleibt bei 
den Prüfungsakten. 

 
(4)  Die Zugangsprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend (4,0)“ ist.  

 
(5) Bei divergierenden Bewertungen errechnet sich die Gesamtnote der Zugangsprüfung aus dem arith-

metischen Mittel der Bewertungen der beiden Prüferinnen/Prüfer. 
Die Gesamtnote der bestandenen Zugangsprüfung lautet: 
Bei einem Durchschnitt bis 1,5    - sehr gut 
Bei einem Durchschnitt zwischen 1,5 und 2,5  - gut  

  Bei einem Durchschnitt zwischen 2,5 und 3,5  - befriedigend 
 Bei einem Durchschnitt zwischen 3,5 und 4,0  - ausreichend. 
 

Bei der Bildung der Gesamtnote wird die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
§ 8 

Zeugnis 
(1) Über die bestandene Zugangsprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Prüfungs-

leistung und die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis ist von der/von dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. 

 
(2) Ist die Zugangsprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die/der Vorsitzen-

de des Prüfungsausschusses der Kandidatin/dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen, mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. 

 
§ 9 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandi-

dat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung ohne 
triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht bis zum Ablauf der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 
(2) Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-

nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt diese Prüfungsleistung als mit „nicht aus-
reichend (5,0)“ bewertet. Die Feststellung wird von der jeweiligen prüfenden oder Aufsicht führenden 
Person getroffen und aktenkundig gemacht. Eine Kandidatin/ein Kandidat, die/der den ordnungsmä-
ßigen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweilige prüfende oder Aufsicht führende Person 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Prüfungsleistung 
gilt in diesem Falle als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind ak-
tenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin/den 
Kandidaten von der Wiederholung der Zugangsprüfung ausschließen. 

 
(3) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 1 bis 2 sind der Kandida-

tin/dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
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§ 10 
Ungültigkeit der Zugangsprüfung 

(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die gesamte 
Zugangsprüfung für nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Zugangsprüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin/der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat 
die Kandidatin/der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Der Kandidatin/dem Kandidaten ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Die 

Entscheidung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

(4) Das zu Unrecht ausgestellte Zeugnis wird eingezogen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach dem Datum des zu Unrecht ausgestellten Zeugnis-
ses ausgeschlossen. 

 
§ 11 

Einsicht in die Prüfungsakten 
Innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des Zeugnisses oder dem Bescheid über das Nichtbe-
stehen der Prüfung ist dem Prüfling auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine Prüfungsakten 
zu gewähren. Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen ist zu beachten. 

 
§ 12 

Inkrafttreten 
Die Zugangsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen  der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie gilt für alle Zugangsprüfungen, die ab Beginn des Som-
mersemesters 2008 durchgeführt werden. 

 

 
Ausgefertigt aufgrund des im Rahmen seiner Eilkompetenz gefassten Beschlusses des Dekans der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät vom 19.06.2009. 
 
Münster, den 07.07.2009        Die Rektorin 

          
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Verkün-
dung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 
08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 07.07.2009        Die Rektorin 

          
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Erste Änderungsordnung für die  
Prüfungsordnung für den Master-Studiengang 
Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

(für Studienanfänger ab dem WS 2009/10) 
vom 07.07.2009 

 
Aufgrund von § 22 Abs. 4 und § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes NRW 
(Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV NW S. 
474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität Münster folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I. 

Die Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Master of Arts (M.A.) Erziehungswissen-
schaft erhält folgende neue Fassung: 

Inhaltsverzeichnis: 

§  1 Zweck der Prüfung 
§  2 Mastergrad 
§  3 Dauer und Gliederung des Studiums 
§  4 Prüfungsausschuss 
§  5 Prüfer und Beisitzer 
§  6 Anrechnung auf Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
§  7 Zulassung 
§  8 Vermittlungsformen 
§ 9 Aufbau und Durchführung des Studiums 
§ 10 Studien- und Prüfungsleistungen, Anmeldung 
§ 11 Studienberatung 
§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 
§ 13 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 
§ 14 Wiederholung von prüfungsrelevanten Leistungen 
§ 15 Zeugnisse und Bescheinigungen 
§ 16 Ungültigkeit der Einzelleistungen 
§ 17  Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 18 Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 
§ 19 Art und Umfang der Masterarbeit mit Kolloquium 
§ 20 Zulassung zu Masterarbeit 
§ 21 Masterarbeit  
§ 22 Kolloquium zur Masterarbeit 
§ 23 Wiederholung der Masterarbeit mit Kolloquium 
§ 24 Übergangsregelung 
§ 25 In-Kraft-Treten 
 

Anhang: 
Anlage 1a: Studienverlaufsschemen und  

 1b: Studienverlaufspläne 
Anlage 2: Modulhandbuch  
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I Allgemeiner Teil     

§ 1 Zweck der Prüfung  

Die Masterprüfung setzt sich aus studienbegleitenden Prüfungen und der Masterarbeit mit 
Kolloquium zusammen. Durch sie soll festgestellt werden, ob die Studentin/der Student die 
für den Übergang in die Berufspraxis oder in die wissenschaftliche Praxis notwendigen ver-
tieften und gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge über-
blickt und die Fähigkeit besitzt, selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten und wissenschaft-
liche Erkenntnisse in der beruflichen Praxis anzuwenden. 

 

§ 2 Mastergrad 
Nach bestandener Master-Abschlussprüfung verleiht der Fachbereich den akademischen 
Grad eines „Master of Arts“ (M.A.). 

 

§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums 
(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt einschließlich 
der Masterprüfung vier Semester (Regelstudienzeit). Die Prüfungen können auch vor Ablauf 
der Regelstudienzeit abgelegt werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderli-
chen Leistungen nachgewiesen sind, aber frühestens im dritten Semester. 

(2) Die Studienordnung und das Lehrangebot sind so zu gestalten, dass die Studentin/der 
Student die Masterprüfung innerhalb der Regelstudienzeit abschließen kann. 

(3) Der Abschluss des Studiums setzt den Erwerb von 120 Leistungspunkten voraus, die 
sich auf die Module und das Abschlussmodul (Masterarbeit + Kolloquium) verteilen. Für den 
Erwerb eines Leistungspunkts wird ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. Ein 
Leistungspunkt entspricht einem Credit-Point nach dem ECTS (European Credit Transfer 
System). 

 

§ 4 Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Masterprü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wählt der Fachbereichsrat des Fachbereichs Erzie-
hungswissenschaft und Sozialwissenschaften einen Prüfungsausschuss. Ihm gehören fünf 
Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschul-
lehrer, ein in der Lehre tätiges Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter sowie ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden. Die Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer, die wissenschaftliche Mitarbeiterin/der wissenschaftliche Mitarbeiter 
und die Studentin/der Student werden durch die jeweiligen Gruppenvertreter/ Gruppenvertre-
terinnen im Fachbereichsrat gewählt. Für jedes Mitglied des Prüfungsausschusses mit Aus-
nahme der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden und ihrer Stellvertretung wird eine Vertrete-
rin bzw. ein Vertreter gewählt. Die/der Vorsitzende und ihre/seine Stellvertreterin bzw. 
sein/ihr Stellvertreter muss Professorin/ Professor sein und wird vom Fachbereichsrat ge-
wählt. Das studentische Mitglied hat bei Prüfungsentscheidungen nur beratende Stimme. 

(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. Er achtet darauf, 
dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Er ist insbesondere 
zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prü-
fungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform dieser Prüfungsordnung; dabei 
ist dem Gesichtspunkt der Einhaltung der Regelstudienzeit (§ 3 Abs. 1) und der Prüfungsfris-
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ten (§ 3 Abs. 2) besondere Bedeutung beizumessen.  

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der/des Vorsitzenden bzw. ihrer/seiner Stellvertretung den Aus-
schlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, dar-
unter die/der Vorsitzende oder die/der stellvertretende Vorsitzende und eine weitere Profes-
sorin/ein weiterer Professor, anwesend ist. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des stu-
dentischen Mitgliedes ein Jahr. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende/den Vorsitzen-
den und die stellvertretende Vorsitzende/den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen.  

(6) Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. Die we-
sentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind 
in der Niederschrift festzuhalten.  

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfun-
gen als Beobachter teilzunehmen. 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/ den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 

§ 5 Prüfer und Beisitzer 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer. Als 
Prüferin/Prüfer können nur solche gemäß § 65 HG prüfungsberechtigte Mitglieder und Ange-
hörige der Hochschule oder einer anderen Hochschule bestellt werden, die in dem betreffen-
den Prüfungsfach zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Entsprechend dem Zweck und 
der Eigenart der Prüfung können auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der be-
ruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüferinnen/ Prüfern bestellt werden. 
Zu Prüferinnen/Prüfern und Beisitzerinnen/Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, 
die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifi-
kation besitzen.  

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt für die Masterarbeit die Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit 
es um mündliche Prüfungen geht, die Beisitzerinnen/Beisitzer. Prüferin/Prüfer kann jede 
gem. § 65 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, soweit nicht zwingende Gründe eine 
Abweichung erfordern, im Fach Erziehungswissenschaft regelmäßig einschlägige Lehrver-
anstaltungen abhält. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Die Studentin/Der Student kann unbeschadet der Regelung in Absatz 1 für die Abnahme 
der Prüfungsleistung Prüferinnen/Prüfer vorschlagen. 

(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass der Studentin/ dem Studenten die Namen der 
Prüferinnen/der Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden.  

(5) Für die Prüferinnen/Prüfer gilt § 4 Abs. 8 entsprechend.  

(6) Schriftliche prüfungsrelevante Leistungen werden von einer Prüferin/einem Prüfer bewer-
tet. 
 
(7) Prüfungsrelevante Leistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs gem. § 14 Abs. 1 
abgelegt werden, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. Die Note errechnet sich in 
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3diesem Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. § 13 Abs. 2 findet entspre-
chende Anwendung. 
 
(8) Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zuhörerin-
nen/Zuhörer teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin/ein Kandidat widerspricht. Die Teil-
nahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an 
die Kandidatin/den Kandidaten. 
 

(9) Die Bekanntmachung der Prüfungsergebnisse erfolgt spätestens acht Wochen nach Er-
bringung der Leistung. 

 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 
 
(2) Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität oder an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. Gleichwertige Studien- 
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundge-
setzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. Gleichwertigkeit ist festzustellen, 
wenn Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjeni-
gen des studierten Studiengangs im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schemati-
scher Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für 
die Gleichwertigkeit von Studien- und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen 
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertig-
keit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.  
 
(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 
Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakade-
mien oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht worden sind, gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend.  
 
(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung am Oberstufen-Kolleg 
Bielefeld in einschlägigen Wahlfächern erbracht worden sind, werden als Studienleistungen 
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.  
 
(5) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in ei-
nem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachge-
wiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet. 
Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die Dekanin /den De-
kan/das Dekanat bindend. 
 
(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgeleg-
ter Unterlagen angerechnet werden. 
 
(7) Werden  Leistungen auf prüfungsrelevante Leistungen angerechnet, sind ggfs. die Noten 
– soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der 
Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „be-
standen“ aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Aner-
kennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, 
dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die 
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Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen. Die oder der Studierende hat die für die An-
rechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Prüfungsrelevante Leistungen, die unter 
unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, können höchstens bis zu einem 
Anteil von 25 % angerechnet werden. 
 

(8) Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(9) Die Entscheidung über Anrechnungen ist der/dem Studierenden spätestens vier Wochen 
nach Stellung des Antrags und Einreichung der erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. 
 

§ 7 Zulassung 
(1) Der Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Erziehungswissenschaft an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster wird in der Zugangs- und Zulassungsordnung 
für den Masterstudiengang im Fach Erziehungswissenschaft an der WWU geregelt.  

 (2) Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den Studiengang an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität. Sie steht unter dem Vorbehalt, dass die Einschrei-
bung aufrecht erhalten bleibt. Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der 
Bewerber im Studiengang oder einem vergleichbaren Studiengang eine Hochschulprüfung 
oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. 

(3) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die 
Bewerberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Faches er-
forderlich sind, verfügt, ist dies in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten Modulbe-
schreibungen geregelt. 

(4) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 8 Vermittlungsformen 

(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. Ein Modul besteht in der Regel aus mehreren the-
matisch zusammengehörigen Lehrveranstaltungen, die sich über zwei aufeinander folgende 
Semester erstrecken können und für die Prüfungsleistungen nachzuweisen sind. In den ein-
zelnen Modulen werden die Lehrinhalte durch thematische Seminare, Forschungsseminare 
sowie ein Praktikum vermittelt, gefestigt und vertieft. 

(2) Eine Vorlesung ist eine Veranstaltungsform, in der in zusammenhängender Weise von 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern größere abgegrenzte Teilgebiete der Disziplin 
dargestellt werden. Vorlesungen werden in Bezug auf die in ihnen vermittelten Wissenszu-
sammenhänge und Kompetenzen in der Regel durch eine Klausur abgeschlossen. 

(3) Thematische Seminare sind Lehrveranstaltungen, die der Vertiefung spezifischer Frage-
stellungen und Forschungsgegenstände dienen. Forschungsseminare sind Seminare, in de-
nen die Studierenden durch eigene empirische Untersuchungen ihre methodischen und in-
haltlichen Kenntnisse anwenden und vertiefen können. Das Praktikum dient der forschungs-
praktischen Anwendung des vermittelten Lehrstoffes sowie dem Erwerb von weiteren pro-
fessionellen Fertigkeiten in potentiellen Berufsfeldern. 

§ 9 Aufbau und Durchführung des Studiums 

(1) Das Lehrangebot ist auf vier Semester verteilt. Insgesamt sind 120 LP zu erwerben.  

(2) In den ersten drei Semestern sollen 90 LP erworben werden. Im vierten Semester wer-
den 5 ECTS-Punkte für ein Praktikumsmodul  sowie 25 LP durch das Abschlussmodul (Mas-
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terarbeit mit Kolloquium) erworben.  

(3) Die Pflichtmodule M1, M2, M3 und M4  werden im ersten, das Wahlpflichtmodul (Psycho-
logie oder Soziologie) wird im zweiten Semester studiert. Der zu wählende Profilbereich wird 
im zweiten und dritten Semester studiert; zum Studienumfang des dritten Semesters gehört 
ebenfalls das Vertiefungsmodul. Das Praktikumsmodul sowie das Modul „Abschlussmodul“ 
werden im vierten Semester studiert. 

Der zu wählende Profilbereich wird im zweiten und dritten Semester studiert, das Praktikum 
incl. Praktikumsbericht ebenfalls im dritten Semester. Das Vertiefungsmodul, die Masterar-
beit und die mündliche Abschlussprüfung werden im vierten Semester absolviert. 

Nach dem ersten Semester wählt der Studierende einen Profilbereich des Studiengangs. Im 
Profilbereich Bildungstheorie/ Bildungsforschung werden die Module MB1-MB6, im Profilbe-
reich Erwachsenenbildung/ Weiterbildung/ Außerschulische Jugendbildung die Module 
MEB1-MEB6, im Profilbereich Schulentwicklung/ Schulforschung die Module S1-S6 und im 
Profilbereich Sozialpädagogik die Module SP1-SP6 studiert.  

(4) Die Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester ist dem beigefügten Studienab-
laufplan zu entnehmen, der die zeitliche Abfolge der Lehrveranstaltungen empfiehlt (Anlage 
1). Der Studienablaufplan ist als Anlage nicht Bestandteil dieser Studienordnung. Er kann 
ebenfalls auf Beschluss des Fachbereichsrates im Sinne einer optimalen Studienorganisati-
on den aktuellen Bedingungen angepasst und geändert werden. In diesem Falle ist die Än-
derung den Studierenden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltungen des Semesters 
durch Aushang bzw. ortsübliche Methoden der Informationsvermittlung bekannt zu geben.  

 

§ 10 Studien- und Prüfungsleistungen, Anmeldung  

(1) Die Modulbeschreibungen machen die innere Struktur der Module kenntlich, hier wird die 
Anzahl der Leistungspunkte und Studienleistungen festgelegt, die in den jeweiligen Modulen 
erreicht werden müssen.  

(2) Module sind unterschiedlich gewichtet. Je nach zugeschriebener Bedeutung für das Stu-
dium umfassen sie in der Regel 5, 10, 15 oder 25 Leistungspunkte mit einem entsprechen-
den Zeitaufwand von 150, 300, 450 oder 750 Stunden Workload. Der jeweilige Zeitaufwand 
setzt sich i.d.R. zusammen aus im Kontext von Veranstaltungen erbrachten Kontaktstunden, 
Vor- und Nachbereitungszeit, selbständiger Lektüre von Fachliteratur sowie zusätzlichen 
studienbegleitenden Leistungen wie z.B. einem Referat mit Ausarbeitung oder einer Hausar-
beit.  

Ausgehend von mit jeweiligen Veranstaltungen verbundenen Kontaktstunden, einer Vor- und 
Nachbereitungszeit, selbständiger Lektüre von Fachliteratur sowie einer zusätzlichen stu-
dienbezogenen Leistung können somit Leistungspunkte und damit Arbeitsstunden erworben 
und dokumentiert werden.  

Im Verlauf des Studiums sind folgende Arten von Studienleistungen möglich: 
 

- Klausur (60 Minuten) 
- Referat mit Thesenpapier 
- Referat mit Präsentation und schriftlicher Ausarbeitung 
- angeleitete Arbeit 
- empirische Untersuchungen  
- Andere formale und inhaltliche Ausgestaltungen dieser Studienleistungen sind mög-

lich: z.B. Projektdokumentation, Unterrichtsskizze, Medienprodukt, Fallstudie, Evalua-
tionsstudie, Konzeption eines Bildungsangebots, Exposé, Essay.  
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(3) Die Summe der Leistungspunkte eines Moduls wird nur dann vergeben, wenn alle prü-
fungsrelevanten Leistungen des Moduls bestanden wurden.  
 
(4) In jedem Modul müssen prüfungsrelevante Leistungen erbracht werden. Diese können 
insbesondere sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen, Übungen, 
Praktika, Konzeptualisierungen wissenschaftlicher Studien, Kurzvorträge, Protokolle, Test 
etc. Die in den einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls angebotenen Studienleistungen 
werden im kommentierten Vorlesungsverzeichnis bzw. zu Beginn der Lehrveranstaltungen 
bekannt gegeben.  
 
(5) Die Modulbeschreibungen legen fest, welche prüfungsrelevanten Studienleistungen (Mo-
dulabschlussprüfungen) erbracht werden müssen. Folgende prüfungsrelevante Leistungen 
sind möglich:  

1. mündliche Prüfung (30 Minuten) 

2. Klausur (90 Minuten) 

3. Hausarbeit 

4. Forschungsarbeit 

5. Praktikum incl. Praktikumsbericht.  

Eine Ausnahme bildet das Soziologiemodul M6, in welchem eine Hausarbeit auch als Stu-
dienleistung anbietet.  

Prüfungsrelevante Leistungen sind immer auf die Kompetenzen des gesamten Moduls be-
zogen. 

(6) Im Masterstudiengang müssen je eine Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit, einer 
mündlichen Prüfung und einer Klausur erbracht werden. 
 
(7) Die Teilnahme an jeder prüfungsrelevanten Leistung setzt die vorherige Anmeldung vor-
aus. Sie erfolgt ggf. auf elektronischem Wege. Die Anmeldung ist in der dritten, vierten und 
fünften Studienwoche jedes Semesters möglich. Die Anmeldung kann bis zum Ende der 
sechsten Studienwoche in schriftliche Form zurückgenommen werden. Die Fristen für die 
Anmeldung ebenso wie für die Abmeldung werden durch Aushang bekannt gegeben.  

(8) Nichtbestandene Studien- und Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden.  

(9) Studentinnen/Studenten, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend ma-
chen, sind als Zuhörerinnen/Zuhörer bei mündlichen Prüfungen im Rahmen der Master-
Abschlussprüfung zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses. Auf Antrag einer/ eines zu prüfenden Studentin/Studenten sind die 
Zuhörerinnen/ Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen. 

(10) Das Ergebnis einer prüfungsrelevanten Leistung ist der dem Studierenden spätestens 3 
Monate nach Ablegung der Leistung mitzuteilen.  

 
§ 11 Studienberatung 

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, 
Einschreibemodalitäten und allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbeglei-
tende fachliche Beratung obliegt der Studienberatung des Instituts. Die fachliche Beratung 
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unterstützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung. 

(2) Die Studienfachberatung soll insbesondere nach nicht bestandenen Prüfungsmodulen 
und bei einem Wechsel der Hochschule in Anspruch genommen werden. 

 

§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Eine prüfungsrelevante Leistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der 
Studierende ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder 
wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn 
eine schriftliche prüfungsrelevante Leistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorge-
gebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Als wichtiger Grund kommen insbesondere krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 
3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes 
über die Elternzeit oder die Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Le-
benspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwand-
ten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürf-
tig ist, in Betracht. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden, andern-
falls gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Bei Krankheit 
der Studentin/ des Studenten ist ein ärztliches Attest (gegebenenfalls amtsärztliches Attest) 
vorzulegen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden 
dies schriftlich mitgeteilt. Erhält die/der Studierende innerhalb von 14 Tagen nach Anzeige 
und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 

(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer prüfungsrelevanten Leistung oder der Mas-
terarbeit  durch Täuschung, zum Beispiel mittels Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, 
zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Wer die Abnahme einer prüfungsrelevanten Leistung  stört, kann von 
den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der 
Fortsetzung der Erbringung der Einzelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt 
die betreffende prüfungsrelevante Leistung  als nicht erbracht und  mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die/den 
Studierenden  von der Masterprüfung insgesamt  ausschließen. Die Masterprüfung ist in die-
sem Fall endgültig nicht bestanden. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu ma-
chen.  

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin aus von der Studentin/vom Studenten 
zu vertretenden Gründen nicht eingehalten, so gilt sie als mit „nicht ausreichend“ bewertet.  

 

§ 13 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 

(1) Alle prüfungsrelevanten Leistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu ver-
wenden: 
1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut     = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

    Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen 

    entspricht; 
4 = ausreichend   = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

    genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

    Anforderungen nicht mehr genügt. 

1906



 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen. Studienleistungen können als bestanden oder nicht bestanden bewertet werden. 
Die/der Prüfer/in gibt in geeigneter Weise eine Rückmeldung über die bestandene oder nicht 
bestandene Leistung. 

Einfügen MO § 18 Abs. 3 

(3) Für jedes Modul wird aus der Note der ihm zugeordneten prüfungsrelevanten Leistung 
die Modulnote gebildet. Sind einem Modul mehrere prüfungsrelevante Leistungen zugeord-
net, wird aus dem arithmetischen Mittel der mit ihnen erzielten Noten die Modulnote gebildet; 
eine Ausnahme bilden die Abschlussmodule MB6, MEB6, S6 und SP6, in denen die Modul-
note zu zwei Drittel aus der Note der Masterarbeit und zu einem Drittel aus der Note des 
Kolloquiums gebildet wird. Bei der Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen außer 
der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet  

bei einem Wert  

bis einschließlich 1,5   = sehr gut; 

von 1,6 bis 2,5   = gut; 

von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 

von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 

über 4,0    = nicht ausreichend. 

(4) Die Gesamtnote des Masterstudienganges setzt sich aus allen Modulnoten zusammen. 
Die Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen Module in 
die Berechnung der Gesamtnote eingehen. 

Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote  lautet 
bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5   = sehr gut; 

von 1,6 bis 2,5   = gut; 

von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 

von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 

über 4,0    = nicht ausreichend. 

(5) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 3 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine 
Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. Dabei erhalten die Noten 
 

A in der Regel 10 %  

B in der Regel 25 %  

C in der Regel 30 %  

D in der Regel 25 %  

E in der Regel 10 %  
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der erfolgreichen Absolventinnen/Absolventen eines Jahrgangs. Als Grundlage sind je nach 
Größe des Abschlussjahrgangs außer dem Abschlussjahrgang zwei vorhergehende Jahr-
gänge als Kohorte zu erfassen. 
 

§ 14 Wiederholung von prüfungsrelevanten Leistungen  
(1) Für prüfungsrelevante Leistungen stehen den Studierenden drei Versuche zur Verfügung.  

(2) Die Wiederholung einer nicht bestandenen prüfungsrelevanten Leistung kann nur inner-
halb von sechs Monaten nach der Mitteilung des Nichtbestehens von der Studentin/dem 
Studenten beantragt werden. Ausnahmen regelt der Prüfungsausschuss. § 64 Abs. 3, Satz 
1, letzter Halbsatz, Satz 2 des HG gelten entsprechend. 

(3) Ist ein Pflichtmodul oder die Masterarbeit endgültig nicht bestanden oder hat die/der Stu-
dierende ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Möglichkeit mehr, an 
seiner Stelle ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Masterprüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden. 

 

§ 15 Masterzeugnis und Masterurkunde 

(1) Hat die/der Studierende das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über 
die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird aufgenommen: 

a) die Note der Masterarbeit, 
b) das Thema der Masterarbeit,  
c) die Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 15 Abs. 3 und 4,  
d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums 

benötigte Fachstudiendauer. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte prüfungsrelevante Leistung 
erbracht worden ist. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Masterurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades 
gemäß § 3 beurkundet. 

(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 

(5) Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan des zu-
ständigen Fachbereichs  unterzeichnet und mit dem Siegel dieses Fachbereichs versehen.  

 

§ 16 Ungültigkeit von Einzelleistungen 

(1) Hat die/der Studierende bei einer prüfungsrelevanten Leistung oder der Masterarbeit ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann 
der Prüfungsausschuss nachträglich das Ergebnis und ggf. die Noten für diejenigen prü-
fungsrelevanten Leistungen bzw. die Masterarbeit, bei deren Erbringen die/der Studierende 
getäuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer prüfungsrelevanten Leistung bzw. 
die Masterarbeit nicht erfüllt, ohne dass die/ der Studierende  hierüber täuschen wollte, und 
wird diese Tatsache erst nach Bestehen der prüfungsrelevanten Leistung  bekannt, wird die-
ser Mangel durch das Bestehen  geheilt. Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich 
zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungs-
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verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass 
die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen 
des Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat die/der Studieren-
de die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter 
Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 

(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und 
damit für die Zulassung zur Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hier-
über täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Masterzeug-
nisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Masterprüfung geheilt. Hat 
der/die Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungs-
ausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.  

(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

§ 17 Einsicht in die Prüfungsakte 
(1) Der Studentin/Dem Studenten wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfung Einsicht in 
ihre/seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prüferinnen/ Prüfer und in 
die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist spätestens einen Monat nach Mitteilung des Prüfungsergebnisses bei 
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die/Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 18 Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chroni-
schen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten 
Prüfungsfristen abzulegen, muss die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die Bearbeitungszeit 
für Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen verlängern oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. Entsprechendes 
gilt bei Studienleistungen. 

(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Behin-
dertenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine Konsul-
tierung der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behinderten-Beauftragte 
der Universität anzusprechen. 

(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage 
geeigneter Nachweise verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, 
falls vorhanden, Behindertenausweise. 
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§ 19 Art und Umfang der Masterarbeit mit Kolloquium 

Der Abschluss des Studiums setzt die erfolgreiche Absolvierung aller Module des obligatori-
schen Bereichs und des Profilbereichs voraus. Die Masterarbeit ist in das Modul „Ab-
schlussmodul“ integriert. 

(1) Das Abschlussmodul besteht aus: 
1. der Masterarbeit, 
2. dem Kolloquium.  

 
(2) Die Masterarbeit wird in der Regel am Ende des dritten Semesters ausgegeben.  

(3) Das Kolloquium findet in der Regel am Ende des vierten Semesters statt. 

 

§ 20 Zulassung zur Masterarbeit 
(1) Die Zulassung zur Masterarbeit erfolgt auf schriftlichen Antrag der Studentin/des Studen-
ten an den Prüfungsausschuss. Dem Antrag fügt die Studentin/der Student einen Vorschlag 
für das Fachgebiet, dem das Thema für die Masterarbeit entnommen werden soll, und einen 
Vorschlag für die Prüferinnen/Prüfer bei.  

(2) Zur Prüfung kann auch zugelassen werden, wer je einen der Leistungsnachweise für 
höchstens zwei Module noch nicht erbracht hat. Diese Leistungsnachweise müssen spätes-
tens bis zur Zulassung zur letzten Prüfungsleistung der Master-Abschlussprüfung vorliegen.  

(3) Die Studentin/Der Student kann die Meldung bis zur Ausgabe der Masterarbeit zurück-
nehmen. 

(4) Zur mündlichen Fachprüfung wird die Studentin/der Student zugelassen, wenn die Mas-
terarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet ist. 

 

§ 21 Masterarbeit 

(1) In der Masterarbeit soll die Studentin/der Student zeigen, dass sie/er in der Lage ist, in-
nerhalb der vorgesehenen Frist eine Aufgabe aus einem Teilbereich der Erziehungswissen-
schaft selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Thema und Aufga-
benstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1 Satz 2) und der Bear-
beitungszeit nach Absatz 4 entsprechen.  

(2) Das Thema der Masterarbeit kann von jeder im Institut für Erziehungswissenschaft zur 
selbstständigen Lehre berechtigten Lehrperson festgelegt werden (Erstprüferin/Erstprüfer). 
Einer/eine der beiden Prüfer/Prüferinnen der Masterarbeit muss Hochschulleh-
rer/Hochschullehrerin sein. 

(3) Das Thema wird von der Erstprüferin/vom Erstprüfer nach Anhörung der Studentin/des 
Studenten festgelegt. Die Ausgabe des Themas erfolgt im Auftrag der Vorsitzenden/ des 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses durch das Prüfungsamt; die Ausgabe ist aktenkun-
dig zu machen. Während der Anfertigung der Arbeit wird die Studentin/der Student von der 
Erstprüferin/vom Erstprüfer betreut. 

(4) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt 4 Mo-
nate. Das Thema kann einmal innerhalb von drei Wochen nach Ausgabe zurückgegeben 
werden. Auf begründeten Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die Bearbeitungszeit 
für die Masterarbeit in Ausnahmefällen einmalig um höchstens vier Wochen verlängert wer-
den. Liegen schwerwiegende Gründe vor, die eine Bearbeitung der Masterarbeit erheblich 
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erschweren, insbesondere eine akute schwerwiegende Erkrankung  der Kandidatin/des 
Kandidaten oder unabänderliche technische Probleme, kann die Bearbeitungszeit auf Antrag 
der Kandidatin/des Kandidaten entsprechend verlängert werden. Über die Verlängerung 
gem. Satz 3 und Satz 4 entscheidet der Prüfungsausschuss. Auf  Verlangen des Prüfungs-
ausschusses hat die Kandidatin/der Kandidat  das Vorliegen eines schwerwiegenden Grun-
des (ggf.  durch amtsärztliches Attest) nachzuweisen. Statt eine Verlängerung der Bearbei-
tungszeit zu gewähren, kann der Prüfungsausschuss in den Fällen des Satzes 4 auch ein 
neues Thema für die Masterarbeit vergeben, wenn die Kandidatin/der Kandidat die Master-
arbeit insgesamt länger als ein Jahr nicht bearbeiten konnte. In diesem Fall gilt die Vergabe 
eines neuen Themas nicht als Wiederholung im Sinne von § 22. 

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die Studentin/der Student schriftlich zu versichern, 
dass sie/er ihre/seine Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.  

(6) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung und gebunden beim Prüfungs-
amt abzugeben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(7) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Eine 
der Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt hat. Die 
zweite Prüferin/Der zweite Prüfer wird von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat bestimmt. 
Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 15 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu be-
gründen. Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gemäß § 15 Abs. 3 gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Diffe-
renz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausrei-
chend“ oder besser, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur 
Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem 
arithmetischen Mittel der drei Noten gebildet. Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausrei-
chend“ oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder bes-
ser sind. Das Ergebnis der Masterarbeit ist innerhalb von 8 Wochen bekannt zu geben. 

 

§ 22 Kolloquium zur Masterarbeit 
(1) Das Kolloquium dauert 45 Minuten. Prüfer sind die beiden Gutachterinnen bzw. Gutach-
ter der Masterarbeit und eine weitere Beisitzerin oder ein weiterer Beisitzer.  

(2) Für die Bewertung des Kolloquiums. § 21 Abs. 7 entsprechend. 

 

§ 23 Wiederholung der Masterarbeit mit Kolloquium 
(1) Die Masterarbeit kann, wenn sie mit „nicht ausreichend“ bewertet worden ist, einmal wie-
derholt werden. Eine Rückgabe des Themas bei der Wiederholung der Masterarbeit ist je-
doch nur zulässig, wenn die Studentin/der Student von dieser Möglichkeit nicht schon bei der 
ersten Arbeit (§ 21 Abs. 4) Gebrauch gemacht hat. Für die Anfertigung der Masterarbeit gel-
ten die Regelungen von § 21 mit Ausnahme von Abs. 4 Satz 2. Zum Kolloquium kann nur 
zugelassen werden, wenn die Masterarbeit mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden 
ist. 

(2) Der Antrag auf Wiederholung der Masterarbeit muss spätestens sechs Monate nach Be-
kanntgabe der Bewertung der ersten Masterarbeit gestellt werden.  

(3) Das neue Thema der Masterarbeit soll innerhalb von drei Monaten nach der Bewertung 
der ersten Masterarbeit ausgegeben werden. (3)  

(4) Das Kolloquium kann, wenn es mit nicht ausreichend bewertet worden ist, einmal wieder-
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holt werden. Der Antrag auf Wiederholung des Kolloquiums muss spätestens drei Monate 
nach Bekanntgabe der Bewertung des ersten Kolloquiums gestellt werden. 
 
§ 24 Übergangsbestimmung 
 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die das Studium zum Wintersemester 
2009/2010 erstmalig aufnehmen. Studierende, die das Studium nach der Ausgangsfassung 
der Prüfungsordnung begonnen haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung wech-
seln; abgeschlossene Studien- und Prüfungsleistungen sowie abgeschlossene und gleich-
wertige Module werden angerechnet.   
 
(2) Das Studium nach der Prüfungsordnung in der Ausgangsfassung kann letztmalig im 
Sommersemester 2011 abgeschlossen werden. Danach erfolgt ein automatischer Wechsel 
in die Prüfungsordnung nach dieser Änderungsfassung.  
 

§ 25 In-Kraft-Treten 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Münster in Kraft.  
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Profilbereich: 80 LP 
Zu absolvieren während 
des 2. bis 4. Semesters 

Obligatorischer Teil : 40 LP 
Zu absolvieren  

im 1.und 2. Semester 
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Profilbereich: 80 LP 
Zu absolvieren während 
des 2. bis 4. Semesters 

Obligatorischer Teil : 40 LP 
Zu absolvieren  

im 1.und 2. Semester 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft: Obligatorischer Bereich 

Modulbezeichnung: M1 
Bildung, Kultur, Zivilisation 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
1.-2. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Bildung gehört zu den zentralen kulturellen Konstrukten insbesondere moderner wissenschaftlicher 
Zivilisationen. Dabei ist Bildung in einer doppelten Perspektive zu betrachten: Auf der Seite ihrer sub-
jektiven Aneignung richten sich Bildungsprozesse zum einen auf Werke und Artefakte der 
(Hoch)Kultur. Zum anderen müssen Kultur und Zivilisation selbst als Teil und Ergebnis von individuel-
ler und gesellschaftlicher Bildung angesehen werden. Das Modul thematisiert Bildung in ihrer ganzen 
Breite: (1) als Theorie- und Reflexionsform, (2) in der Varianz ihrer symbolischen, habitualisierten 
(auch: stereotypisierten) und institutionalisierten Objektivierungen sowie (3) ihrer kulturellen und ge-
sellschaftlichen Vermittlung beispielsweise über die Medien von Wissenschaft, Kunst, Religion, Beruf, 
Alltag sowie anderen sozialen Erscheinungsformen. Ziel des Moduls ist es, auf dem Boden geistes- 
und sozialwissenschaftlicher Theorien die Determinanten ebenso wie die Unbestimmbarkeit von Bil-
dung in der Moderne kenntlich sowie die geschichtliche, aktuelle und zukunftsbezogene Bedeutung 
von Bildung für kulturelle und zivilisatorischen Entwicklungsprozesse  deutlich zu machen.  

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden können auf dem Boden unterschiedlicher Zugriffsweisen (z.B. bildungstheoretischer, 
bildungsgeschichtlicher und bildungssoziologischer Art) soziale Phänomene der Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft im Bereich von Bildung, Kultur und Zivilisation analysieren und kommunikativ 
transparent machen. Sie sind in der Lage, durch Anwendung entsprechender Referenztheorien die 
Abhängigkeit gesellschaftlicher Transformation und Innovationen von Bildung herauszuarbeiten. Im 
Blick auf die Institutionen und Organisationen des Bildungswesens haben sie die Fähigkeit entwickelt, 
diese in ihrer Bedeutung für das Leben in der wissenschaftlichen Zivilisation zu erkennen und zu eva-
luieren. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: Bildungstheoretische, bildungsgeschichtliche und bildungssoziologische 
Diskurse 

Vertiefende Seminare etwa zum Verhältnis von Bildung und Wissenschaft oder Bil-
dung und Öffentlichkeit; Institutionalisierungsformen von Bildung; Bildung als Wis-
sensform 

LP/ SWS 
5/ 2 

 

5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: eine Klausur (90 min.) oder eine mündliche Prüfung (30 min.) nach Wahl 
der Prüferin/des Prüfers. Die Klausur findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt, die mündli-
che Prüfung nach Vereinbarung (auch in der vorlesungsfreien Zeit). Klausur und mündliche Prüfungen 
können bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden. 

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten: Pflichtmodul Zugangsvoraussetzungen: keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leis-
tung 

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft; auch Master of 
Education 

Angebotshäufigkeit: Jedes Semester Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote: 2 (von 26) 
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Modulbeauftrage(r): Brüggen 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft: Obligatorischer Bereich 

Modulbezeichnung: M2 
„Theorie- und Forschungs-
diskurse der Erziehungs-
wissenschaft: Lern-, Ent-
wicklungs- und Sozialisati-
onsprozesse“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
1.-2. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Veranstaltungen sollen einen Einblick in die Theorie- und Forschungsdiskurse im Bereich der 
Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationsforschung liefern. Das Modul vertieft und erweitert Themenstel-
lungen des Bachelorstudiums sowohl in theoretischer als auch in forschungskonzeptioneller Perspek-
tive. Ziel des Moduls ist es, Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen insbesondere im Blick auf  die Dynamik und den damit verbundenen sozialen 
Wandel moderner Gesellschaften kennen zu lernen und mit unterschiedlichen interdisziplinären Zu-
griffs- und Konzeptualisierungsformen der Erziehungswissenschaft und der Sozialwissenschaften 
analysieren zu können. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden verfügen über grundlegende Einsichten der sozialen und kulturellen, der politischen 
und ökonomischen Randbedingen von Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationsprozessen und können 
die Auswirkungen und Folgen dieser Bedingungen vor allem im Hinblick auf die Institutionalisierung 
von Erziehung und Bildung problematisieren. Sie sind in der Lage, die jeweilige Gegenstandskonstitu-
tion und den damit verbundenen Anwendungsrahmen unterschiedlicher Lern-, Entwicklungs- und So-
zialisationskonzepte zu bestimmen und die Möglichkeiten ebenso wie die Grenzen einer Anwendung 
theoretischer Konzepte in pädagogischen und pädagogisch relevanten Feldern zu reflektieren.    

Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen und Seminare zu ausgewählten Forschungsbereichen (z.B. Sozialisa-
tion und Entwicklung in modernen Gesellschaften, Entwicklung sozialer Ungleich-
heit, Biografie- und Lebenslaufforschung, Sozialisation und Gender u.ä.)  

LP/ SWS 
5/ 2 

5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 
Prüfungsrelevante Leistung: Klausur (90 min.) oder mündliche Prüfung (30 min.) nach Wahl der Prüfe-
rin/des Prüfers. Die Klausur findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt, die mündliche Prü-
fung kann auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Klausur und mündliche Prüfungen können bei 
Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden. 
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten: Pflichtmodul Zugangsvoraussetzungen: keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leis-
tung 

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft; auch Master of 
Education 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote: 2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Reitemeyer 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft: Obligatorischer Bereich 

Modulbezeichnung: M3 
„Quantitative For-
schungsmethoden“ 

Workload 
150 h 

LP/ SWS 
5/ 2 

Studiensemester 
1.-2. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
In diesem Modul erwerben die Studierenden vertiefende Kenntnisse in den erziehungs- und sozialwis-
senschaftlichen Forschungsmethoden. Zentraler Inhalt sind wahlweise Stichprobentheorie, Testtheo-
rie, probabilistische Modelle sowie Beobachtungsverfahren und Fragebogenkonstruktion. In der vertie-
fenden Statistik lernen die Studierenden multivariate Verfahren, Faktor- und Clusteranalysen, Struk-
turgleichungsmodelle kennen. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden lernen fortgeschrittene Datenerhebungs- und Datenanalysemethoden begründet 
auswählen und anwenden zu können und verfügen über Kriterien zur Bewertung empirischer For-
schungsmethoden. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung mit fakultativer Übung: 

z.B. Statistische Verfahren in der erziehungswissenschaftlichen Forschung 

LP/ SWS 
 
5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Klausur (90 min.) oder mündliche Prüfung (30 min.) nach Wahl der Prüfe-
rin/des Prüfers. Die Klausur findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt; die mündliche Prü-
fung kann auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Die Prüfungen können bei Nichtbestehen inner-
halb der vorlesungsfreien Zeit wiederholt werden.  
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
Statistische Grundlagenkenntnisse 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen 

Verwendbarkeit 
Master EW  

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
1 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): NF Scheerer 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft: Obligatorischer Bereich 

Modulbezeichnung: M4 
„Qualitative Forschungs-
methoden“ 

Workload 
150 h 

LP/ SWS 
5/ 2 

Studiensemester 
1.-2. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
In diesem Modul erwerben die Studierenden vertiefende Kenntnisse auf dem Gebiet der qualitativen 
erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Forschung. Zentrale Inhalte sind die Bereiche der ethnogra-
phischen und phänomenologischen Forschung, der Fallanalyse, der objektiven Hermeneutik, der 
Grounded Theory. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden lernen fortgeschrittene Datenerhebungs- und Datenanalysemethoden der qualitati-
ven Sozialforschung begründet auswählen und anwenden zu können und verfügen über Kriterien zur 
Bewertung qualitativ-empirischer Forschungsmethoden. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung mit fakultativer Übung: 

Qualitative Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft 

LP/ SWS 
 

5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Klausur (90 min.) oder mündliche Prüfung (30 min.) nach Wahl der Prüfe-
rin/des Prüfers. Die Klausur findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt; die mündliche Prü-
fung kann auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Die Prüfungen können bei Nichtbestehen inner-
halb der vorlesungsfreien Zeit wiederholt werden. 

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen 

Verwendbarkeit 
Master EW 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
1 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): NF Scheerer 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft: Obligatorischer Bereich 

Modulbezeichnung: M5 
„Psychologie im Bereich 
von Erziehung und      
Bildung“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
1.-2. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Veranstaltungen führen ein in grundlegende Theorien, Forschungsergebnisse und Methoden der 
Psychologie, denen eine besondere Bedeutung für pädagogische Berufsfelder zugeschrieben werden 
kann. Die wesentlichen Inhalte des Moduls beziehen sich auf Fragen der Persönlichkeitsentwicklung, 
des Verhältnisses von Individuum und Gruppe, der sozialen Interaktion und den Möglichkeiten der 
Beeinflussung, der Social Cognition sowie den Grundlagen psychologischer Diagnostik, psychologi-
scher Intervention und Evaluation. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden verfügen über Kenntnisse grundlegender Theorien und Methoden der Psychologie 
und ihrer Forschungsergebnisse. Sie können ihre eigene Urteilsbildung, gesellschaftliche Interpretati-
onsmuster und berufliche Verhaltensroutinen vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse 
kritisch reflektieren und sind in der Lage Optimierungsstrategien zu generieren. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: 

z.B. Persönlichkeitspsychologie, Individuum und Gruppe, Soziale Interaktion und 
Beeinflussung 

Seminar: 

z.B. Social Cognition, Grundlagen psychologischer Diagnostik, Grundlagen psycho-
logischer Intervention und Evaluation 

LP/ SWS 
 

5/ 2 

 

 
5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Klausur (90 min.) oder mündliche Prüfung (30 min.) nach Wahl der Prüfe-
rin/des Prüfers. Die Klausur findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt; die mündliche Prü-
fung kann auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Die Prüfungen können bei Nichtbestehen inner-
halb der vorlesungsfreien Zeit wiederholt werden. 

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Wahlpflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen 

Verwendbarkeit 
Master EW 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Kanning 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft: Obligatorischer Bereich 

Modulbezeichnung: M6 
„Sozialer Wandel und          
Integration“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
1.-2. Semester 

Dauer 
1-2 Semes-
ter 

Lernziele und Inhalte 
Sozialer Wandel im Zuge von Globalisierungsprozessen führt zu sozialen Differenzierungen und zu 
sozialen Konflikten, die neue Anforderungen an gesellschaftliche Integrationsfähigkeit mit sich brin-
gen. Neben den Institutionen der Nationalstaaten als „imaginierte Gemeinschaften“ entstehen auf 
lokaler, regionaler und transnationaler Ebene neue soziale Räume mit eigenen lebensweltlichen Dis-
paritäten und einer Vielfalt kollektiver und individualisierter Lebensformen und Lebensstile. Die hier 
entstehenden soziokulturellen Wertorientierungen, sozialen Hierarchien und Netzwerke, Formen von 
Herrschaft, von Produktion und Reproduktion sollen einer vertieften theoretischen und empirischen 
Analyse unterzogen werden. In diesem Modul werden aktuelle gesellschaftstheoretische Ansätze und 
Modelle vermittelt und die methodischen Werkzeuge zur empirischen Analyse von sozialer Differen-
zierung, sozialem Wandel und Integration bereitgestellt. Es wird danach gefragt, wie sozialwissen-
schaftliche Ergebnisse gesellschaftspolitisch umgesetzt werden können. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden erwerben umfangreiche Kenntnisse soziologischer Theorieansätze und empirischer 
Forschungsbefunde und entwickeln die Fähigkeit zum empirischen Theorienvergleich. Sie sind in der 
Lage, eigene Forschungshypothesen zu versprachlichen und die geeigneten theoretischen und me-
thodischen Werkzeuge zur Wissensproduktion auszuwählen und anzuwenden. 

Lehrveranstaltungen 
Seminar 

z.B. zum Prozess der Globalisierung, zu Macht und Herrschaft, Geschlechterverhält-
nissen, Ethnisierungsprozessen 

Seminar 

z.B. zur Entstehung neuer sozialer Räume, zu veränderten soziokulturellen Wertorien-
tierungen, neuen sozialen Netzwerken 

LP/ SWS 
5/ 2 

 

 

5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen  

Studienleistungen und Prüfungen  
Studienleistung: Referat mit Ausarbeitung oder Hausarbeit 

Prüfungsrelevante Leistung: Hausarbeit oder mündliche Prüfung (30 min.) nach Wahl der Prüferin/des 
Prüfers. Die Prüfungen können bei Nichtbestehen innerhalb der vorlesungsfreien Zeit wiederholt wer-
den. 

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten: Wahlpflichtmodul Zugangsvoraussetzungen: keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten 
Leistungen 

Verwendbarkeit 
Master EW, Master Soziologie 

Angebotshäufigkeit: jedes Semester Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote: 2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Wienold 

1926



 

 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft:  
Profil: Bildungstheorie/Bildungsforschung 

Modulbezeichnung: MB1 
„Erziehungs- und  

Bildungsphilosophie“ 

Workload 
450 h 

LP/ SWS 
15/ 6 

Studiensemester 
2.-3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Der Schwerpunkt des Moduls liegt in der  Vermittlung und Aneignung zeitgenössischer und theoriege-
schichtlich bedeutender (philosophischer und philosophisch orientierter) Reflexionsformen von Erzie-
hung und Bildung. Dabei wird besonderer Wert auf die begrifflich präzise Erfassung von Erziehung 
und Bildung in unterschiedlichen Theoriekonzepten (z.B. ontologische, transzendentale, hermeneuti-
sche, pragmatistische Ansätze sowie solchen der analytischen Philosophie sowie der historischen 
Anthropologie) gelegt. Zentrales Lehrziel dieses Moduls ist es, sowohl die Unterschiedlichkeit sowie 
den (historischen) Wandel dieser Reflexionsformen ebenso deutlich zu machen wie die bleibende 
Notwendigkeit einer begrifflich präzisen Erfassung dessen, was als Erziehung und Bildung bezeichnet 
und nicht bezeichnet werden kann. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden können theoretisch unterschiedliche Konzeptualisierungsformen von Erziehung und 
Bildung unterscheiden, in ihre historischen und gesellschaftlichen Entstehungskontexte einordnen und 
in ihre theoretischen und metatheoretischen Prämissen reflektieren. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung: 

Einführung in die Erziehungs- und Bildungsphilosophie 

Seminare: 

Bildungs- und Erziehungskonzepte der Antike / der frühen Neuzeit / der Aufklärung / 
der Gegenwart; Reflexion und Kritik des Erziehungs- und Bildungsverständnisses in 
den Bezugswissenschaften 

LP/ SWS 
 

5/ 2 

 

5/ 2 

5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistungen: Es müssen zwei Prüfungsleistungen erbracht werden. Eine mündliche 
Prüfung (30 min.) und eine Klausur (90 Minuten) nach Wahl der Prüferin/des Prüfers. Die mündliche 
Prüfung kann auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Die Prüfungen können bei Nichtbestehen 
innerhalb der vorlesungsfreien Zeit wiederholt werden.  

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten: Pflichtmodul Zugangsvoraussetzungen: keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen 

Verwendbarkeit 
Master EW (Profilbereich: Bildungstheorie/ 
Bildungsforschung) und Master of Education 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
3 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): NF Zymek 

1927



 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Bildungstheorie/Bildungsforschung 

Modulbezeichnung: MB2 
„Historische Bildungsfor-
schung“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
2.-3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Das Modul untersucht die grundsätzlichen Historizität aller Normen, Handlungsmuster und Institutio-
nen auf dem Gebiet von Erziehung und Bildung, Sozialisation und Lernen, Zu den Inhalten des Mo-
duls gehört der historische Wandel z.B. von Kindheit und Jugend, des Generationenverhältnisses und 
der Familienstrukturen, der Schul- und Hochschulinstitutionen, die kontroverse Geschichte um den 
Bildungskanon, die Auswahl und Stellung der Unterrichtsfächer sowie disziplingeschichtliche For-
schungen zur Entstehung der modernen Erziehungswissenschaft. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, theoretische Programme und abstrakte Theoriemodelle auf 
konkrete historische, politische und gesellschaftliche Situationen und Epochen zu beziehen und in 
diese einordnen zu können. Des Weiteren wird die Fähigkeit erworben, sich von (aktuellen) vorgege-
benen Denkmustern und Praktiken distanzieren und in historisch aufgeklärten Handlungsalternativen 
denken zu können. 

Lehrveranstaltungen 
Geschichte der Kindheit / der Jugend / der Bildungsinstitutionen 

Theorien und Methoden der historischen Bildungsforschung 

LP/ SWS 
5/ 2 

 
5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Mündliche Prüfung (30 min.), Klausur oder Hausarbeit nach Wahl der 
Prüferin/des Prüfers. Die mündliche Prüfung kann auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Die Prü-
fungen können bei Nichtbestehen innerhalb der vorlesungsfreien Zeit wiederholt werden. 

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen 

Verwendbarkeit 
Master EW (Profilbereich: Bildungstheo-
rie/Bildungsforschung) und Master of Educa-
tion 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): NF Zymek 

 

1928



 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Bildungstheorie/Bildungsforschung 

Modulbezeichnung: MB3 
„Interkulturelle und Interna-
tional-Vergleichende Erzie-
hungswissenschaft“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
2.-3. Semester 

Dauer 
1-2 Semes-
ter 

Lernziele und Inhalte 
Das Modul vermittelt Kenntnisse über die Internationalisierung von Bildung und Erziehung sowie über 
die Folgen der Migration. Zu den wesentlichen Modulinhalten gehört die Thematisierung  von Konzep-
ten etwa der internationalen Erziehung, der Menschenrechtserziehung, der Europäischen Dimension 
im Bildungswesen auch die Bearbeitung von Methoden der international-vergleichenden und interkul-
turellen Erziehungswissenschaft. Die Studierenden lernen sich historisch und international-
vergleichend mit Fragen der Heterogenität in institutionellen Kontexten auseinander zu setzen (Sozial-
status, Geschlecht, Sprache, Ethnizität, Staatsangehörigkeit usw.). 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Analyse von Internationalisierungs-
prozessen im Bildungswesen sowie die Fähigkeit sich professionell in sprachlich-heterogenen Kontex-
ten bewegen zu können. 

Lehrveranstaltungen 
Theorie und Geschichte der Vergleichenden Erziehungswissenschaft / der interkultu-
rellen Bildung / der Bildungsforschung in der Dritten Welt 

Soziale Ungleichheit und Intersektionalität / Ethnizität und Geschlecht  

LP/ SWS 
5/ 2 

 
5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Mündliche Prüfung (30 min.), Klausur  oder Hausarbeit nach Wahl der 
Prüferin/des Prüfers. Die mündliche Prüfung kann auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Die Prü-
fungen können bei Nichtbestehen innerhalb der vorlesungsfreien Zeit wiederholt werden. 

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen 

Verwendbarkeit 
Master EW (Profilbereich: Bildungstheo-
rie/Bildungsforschung) und Master of Edu-
cation 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die 
Gesamtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Helmchen 

1929



 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Bildungstheorie/Bildungsforschung 

Modulbezeichnung: MB4 
„Vertiefung: Konzeptuali-
sierung einer wiss. Studie 
im Bereich der Bildungs-
forschung (MB2 oder 
MB3)“ 

Workload 
150 h 

LP/ SWS 
5/ 2 

Studiensemester 
3. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Das Modul vertieft die Studien im Wahlpflichtprofil des Moduls Historische Bildungsforschung oder 
Interkulturelle und International-Vergleichende Erziehungswissenschaft. Es soll die Studierenden an-
leiten, ein eigenständiges Forschungsvorhaben empirischer und/oder theoretischer Ausrichtung zu 
entwickeln (Entwicklung einer eigenständigen Fragestellung, Auswahl angemessener Forschungsme-
thoden, Klärung des Zuganges zum Forschungsfeld etc. Die Verbindung mit aktuellen Forschungspro-
jekten bzw. thematischen Schwerpunkten ist wünschenswert. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden sind in der Lage, Projekte und Ergebnisse der erziehungswissenschaftlichen For-
schung zu analysieren und zu reflektieren. Sie erwerben die Fähigkeit, ein eigenes Forschungsvorha-
ben (mit begrenztem Umfang) zu entwickeln, eine geeignete Forschungsstrategie zu entwerfen sowie 
entsprechende Methoden einzusetzen. 

Lehrveranstaltungen 
Vertiefungsseminar zu Forschungsarbeiten aus den Modulen MB2 und MB3 

LP/ SWS 
5/ 2 

Prüfungsleistung 
Prüfungsrelevante Leistung: Entwurf einer eigenständigen Forschungsfrage. Die Forschungsarbeit 
kann bei Nichtbestehen am Ende des Semesters wiederholt werden. 

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
10 LP aus MB2 und MB3 

nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen 

Verwendbarkeit 
Master EW (Profilbereich: Bildungstheo-
rie/Bildungsforschung) 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
1 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): NF Zymek / Helmchen 

 

1930



 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Bildungstheorie/Bildungsforschung 

Modulbezeichnung: MB5 
„Praktikum“ 

Workload 
450 h 

LP/ SWS 
15/ 2 

Studiensemester 
3.-4. Semester 

Dauer 
3 Monate 

Lernziele und Inhalte 
Ziel des Praktikums ist es, den Studierenden einen Einblick in berufliche Handlungs- und Forschungs-
felder (hier: z.B. eines Forschungsinstituts, eines Buchverlages,  eines wissenschaftlichen oder kom-
munalen Archivs etc.) zu vermitteln. Möglich sind Formen der Mitarbeit im Kontext laufender For-
schungsvorhaben oder die Entwicklung eigener Vorhaben als forschende Praxis etwa im Bereich der 
empirischen oder historischen Bildungsforschung. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden sind nach dem Praktikum in der Lage, wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden 
auf konkrete Handlungs- oder Forschungsprobleme zu beziehen, an einer Projektentwicklung mitzu-
arbeiten und aus der praktischen Erfahrung heraus theoretische und methodische Instrumentarien 
reflektieren zu können. 

Lehrveranstaltungen 
Praktikumsvorbereitendes oder –nachbereitendes Seminar 

Praktikumsdurchführung und Praktikumsbericht 

LP/ SWS 
2/ 2 

13 

Studienleistungen und Prüfungen  
Prüfungsrelevante Leistung: Bericht zum Praktikum. Das Praktikum dauert insgesamt drei Monate. Die 
Gesamtdauer des Praktikums kann in unterschiedliche Zeiteinheiten aufgeteilt werden. Der Prakti-
kumsbericht muss mindestens 20 Seiten umfassen. Er wird mit dem betreuenden Lehrenden bespro-
chen und anschließend mit einer Note bewertet. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
10 LP aus den Modulen MB2 und MB3 

nachgeholter Nachweis „Forschungsme-
thoden“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leistun-
gen 

Verwendbarkeit 
Master EW (Profilbereich: Bildungstheo-
rie/Bildungsforschung) 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die 
Gesamtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): NF Zymek bzw. Helmchen 

 

1931



 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Bildungstheorie/Bildungsforschung 

Modulbezeichnung: MB6 
„Abschlussmodul“ 

Workload 
750 h 

LP/ SWS 
25/ 0 
 

Studiensemester 
4. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Masterarbeit soll dokumentieren, dass die Absolventin/der Absolvent in der Lage ist, eine begrenz-
te wissenschaftliche Problemstellung im Profil Bildungstheorie/Bildungsforschung selbständig, sach-
angemessen sowie im Einklang mit wissenschaftlichen Standards zu bearbeiten. Das Thema der Mas-
terarbeit wird gemeinsam mit dem Betreuer der Arbeit entwickelt und festegelegt. Es entstammt den 
Modulinhalten des Profilbereichs. Das Kolloquium bezieht sich thematisch auf die Masterarbeit im  
Zusammenhang mit den Studieninhalten des Profilbereichs insgesamt.  

Vermittelte Kompetenzen 
Durch die Masterarbeit zeigt die/der Studierende die Fähigkeit zur selbständigen wissenschaftlichen 
Problembearbeitung, zur Einhaltung wissenschaftlicher Standards und zur Reflexion und Bewertung 
der erarbeiteten Ergebnisse. Im Kolloquium führt sie/er den Nachweis, dass sie/er die in der Masterar-
beit dokumentierten wissenschaftlichen Studien im übergreifenden erziehungswissenschaftlichen Zu-
sammenhang argumentativ und diskursiv zu vertraten in der Lage ist. 

Lehrveranstaltungen 
keine 

LP/ SWS 
25/ 0 

Studienleistungen und Prüfungen: 
Prüfungsrelevante Leistungen: Masterarbeit und Kolloquium. Die Bearbeitungszeit für die Anfertigung 
der Masterarbeit beträgt vier Monate. Der Umfang sollte 100 Seiten nicht überschreiten. Das Kolloqu-
ium dauert 45 Minuten. Die Note des Moduls wird gebildet zu zwei Drittel aus der Note der Masterar-
beit und zu einem Drittel aus der Note des Kolloquiums. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
15 LP aus den Modulen MB1, 10 LP aus den 
Modulen MB2 und MB3, 5 LP aus dem Modul 
MB4 

nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Ein Wiederholungsversuch 

Verwendbarkeit 
Master EW (Profilbereich: Bildungstheo-
rie/Bildungsforschung) 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
8 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): NF Reichenbach/ NF Zymek /Helmchen 

 
 
 

1932



 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Außerschulische Jugendbildung 

Modulbezeichnung: MEB 1  
„Theorien der Erwachsenenbil-
dung/ Außerschulischen Ju-
gendbildung“ 

Workload
450 h 

LP/ 
SWS  
15/ 6 

Studiensemester 
2.-3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Ziel dieses Moduls ist es, historische Voraussetzungen, aktuelle Erklärungsansätze und Forschungs-
bezüge hinsichtlich der Lehre, des Lernens und der Kompetenzentwicklung im Jugend- und Erwach-
senenalter analysieren zu können. Die Gestalt und Rolle sowohl institutionalisierter als auch informel-
ler Bildungsprozesse Erwachsener gilt es im Rahmen der modernen Gesellschafts- und Wissensent-
wicklung zu erfassen. Besondere Beachtung verdienen die feld- und institutionsbezogenen Spezifika 
und Funktionsweisen. Wesentliche Inhalte beziehen sich auf: 

- aktuelle theoretische Diskurse in der Erwachsenenbildung/Außerschulischen Jugendbildung,   
- historische und paradigmatische Grundlagen,   
- die Theorie- und Institutionalgeschichte der Erwachsenenbildung/Außerschulischen Jugend-

bildung,  
- das Verhältnis von Theorie und Forschung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Außer-

schulischen Jugendbildung. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden: 

- können die Vielschichtigkeit von Lern- und Bildungsprozessen im Jugend- und Erwachsenen-
alter im Kontext von gesellschaftlichen und institutionellen Ausdifferenzierungsprozessen ana-
lysieren,  

- nehmen einen Beobachterstandpunkt gegenüber dem erwachsenenpädagogischen Handeln 
ein und können dessen Voraussetzungen, Verläufe und Wirkungen abschätzen, 

- sind in der Lage, den manifesten und latenten Bedarf erwachsenenpädagogischen Handelns 
zu definieren und zu legitimieren. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung/Seminare/Übungen 

LP/ SWS 
15/ 6 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistungen: Eine mündliche Prüfung (30 Min.) und eine Klausur (90 Min.). Die 
Klausur findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt, die mündliche Prüfung kann nach Ver-
einbarung auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Klausur und mdl. Prüfung können bei Nichtbe-
stehen am Semesterende wiederholt werden.  
 
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 
Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul innerhalb des Profils EB/WB/AJB 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leistungen 

Verwendbarkeit  
MA Erziehungswissenschaft, Profilbe-
reich EB/WB/AJB 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die 
Gesamtnote 3 (von 26) 

Modulbeauftragte(r): Brödel 

1933



 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Außerschulische Jugendbildung 

Modulbezeichnung: MEB 2:  
„Forschung zu Adressaten, 
sozialen Milieus, Weiterbil-
dungsbeteiligung und Lehr-
/Lernprozessen“  

Workload 
300 h 

LP/ SWS  
10/ 4 

Studiensemester 
2.-3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Ziel des Moduls ist es, empirisch fundierte Einblicke in die Voraussetzungen, Strukturen und innere 
Dynamik von Lernvorgängen und Bildungsprozessen in den verschiedenen Alltagswelten, sozialen 
Milieus sowie Ziel- und Teilnehmergruppen zu gewinnen. Analysiert werden Zugangsvoraussetzun-
gen, Bedarfs- und Motivationslagen sowie Lernverläufe im Hinblick auf die Passgenauigkeit von er-
wachsenenbildnerischen Dienstleistungen und Bildungsangeboten sowie deren adressatenorientierte 
Weiterentwicklung. Von Interesse sind auch übergreifende Probleme der regionalen Vernetzung sowie 
des infrastrukturellen Supports für lebensbegleitende Kompetenzentwicklung. Wesentliche Inhalte 
beziehen sich auf: 

- Umgang mit Wissen in unterschiedlichen sozialen Milieus und Alltagswelten von Weiterbil-
dungsadressaten, 

- Struktur der Weiterbildungsbeteiligung und ihre sozioökonomischen Implikationen, 
- zentrale Forschungsergebnisse über Lehr-/Lernprozesse,  
- Theorieentwicklung im mikrodidaktischen erwachsenengerechten Planungshandeln. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden: 

- kennen unterschiedliche Teilnehmergruppen und Lebenskontexte,  
- verfügen über aktuelles Wissen zur Lehr-/Lernforschung, 
- sind in der Lage, eigene Analysen im Bereich von Adressaten-/Zielgruppen- oder Lehr-

/Lernforschung zu erarbeiten. 
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung/Seminare/Übungen 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Mündliche Prüfung (30 Min.), Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit nach 
Wahl der Prüferin/des Prüfers. Die mündliche Prüfung kann nach Vereinbarung auch in der vorle-
sungsfreien Zeit erfolgen. Die mündliche Prüfung kann bei Nichtbestehen am Semesterende wieder-
holt werden.  
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 
Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul (innerhalb des Profils EB/WB/AJB) 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leis-
tung 

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
EB/WB/AJB 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftragte(r): Sauer-Schiffer 

1934



 

 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Außerschulische Jugendbildung 

Modulbezeichnung: MEB 3  
„Forschung zu Institutionalisie-
rungsprozessen, Planung und 
Management und Beratung in 
der Weiterbildung/AJB“ 

Workload 
300 h 

LP/ 
SWS   
10/ 4 

Studiensemester 
2.-3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Ziel ist die Aufarbeitung von Forschungsstudien über Institutionalisierungs- und Modernisierungspro-
zesse von Einrichtungen der Weiterbildung und der Außerschulischen Jugendbildung. Der Untersu-
chungsgegenstand umfasst sowohl innerorganisationale Vorgänge als auch institutionelle Öffnungs- 
und Entgrenzungsprozesse. Von zentraler Bedeutung ist das erwachsenenpädagogische Leitungshan-
deln. Darüber hinaus werden Problemstellungen der betrieblichen Weiterbildung sowie der Personal- 
und Organisationsentwicklung für Wirtschaftsunternehmen aus erwachsenenpädagogischer Perspekti-
ve behandelt. Im Modul werden zudem berufsfeldspezifische Kompetenzen für Beratungssituationen in 
der Erwachsenenbildung/Weiterbildung und Außerschulischen Jugendbildung vermittelt. Wesentliche 
Inhalte beziehen sich auf: 

- Institutionalisierungsprozesse der Erwachsenenbildung/Außerschulischen Jugendbildung in 
der Vergangenheit und Gegenwart, 

- das Leitungshandeln mit seinen unterschiedlichen Dimensionen, 
- Beratung und Support in seinen auf Institutionalisierungs- und organisationalen Entwicklungs-

prozesse bezogenen Dimensionen,  
- Theorien zu Lernberatung, Weiterbildungsberatung und Organisationsberatung. 

Vermittelte Kompetenzen  
Studierende können: 

- Institutionalisierungsprozesse einschätzen, begleiten und unterstützen, 
- praxisnahe Forschungsvorhaben zur Optimierung institutioneller und organisationaler Prozesse 

selbst durchführen, 
- spezifische Ansätze erwachsenenpädagogischer Beratungsforschung anwenden. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung/Seminare/Übungen 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Mündliche Prüfung (30 Min.), Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit nach 
Wahl der Prüferin/des Prüfers. Die mündliche Prüfung kann nach Vereinbarung auch in der vorlesungs-
freien Zeit erfolgen. Die mündliche Prüfung kann bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt wer-
den.   
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul (innerhalb des Profils EB/WB/AJB) 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leistung 

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
EB/WB/AJB 

1935



 

Angebotshäufigkeit Jedes Semester Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote: 2 (von 26) 

Modulbeauftragte(r): Brödel 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Außerschulische Jugendbildung 

Modulbezeichnung: 
MEB 4: 
„Vertiefung: Konzeptuali-
sierung einer wissen-
schaftlichen Studie in der 
Weiterbildungsforschung“ 

Workload 
150 h 

LP/ SWS   
5/ 2 

Studiensemester 
3. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Dieses Modul soll der Vertiefung der Studien in einem der drei Bereiche „Theorien der Erwachsenen-
bildung/Außerschulische Jugendbildung (MEB 1), „Forschung zu Adressaten sozialen Milieus, Weiter-
bildungsbeteiligung und Lehr/Lernprozessen“ (MEB 2) oder „Forschung zu Institutionalisierungspro-
zessen, Planung und Management und Beratung in der Weiterbildung/AJB“ (MEB 3) dienen. Studie-
rende sollen in dem von ihnen gewählten Vertiefungsmodul qualifiziert und angeleitet werden, eigen-
ständige Forschungsvorhaben entwickeln und durchführen zu können. Wesentliche Inhalte dieses Mo-
duls bilden zum einen die Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen und Kompetenzen in spezifi-
sche Forschungsstrategien, die für den jeweiligen Gegenstandsbereich und das einzelne Forschungs-
vorhaben von besonderer Relevanz sind. Zum anderen sollen eigene Fragestellungen in Auseinander-
setzung mit vorliegenden Forschungsergebnissen einschließlich deren methodologischer Implikationen 
gewonnen werden. 

Vermittelte Kompetenzen 
Absolventen dieses Moduls sind dazu in der Lage, 

• eine eigene Fragestellung für Forschungsvorhaben zu  formulieren und zu begründen, 
• eine geeignete Forschungsstrategie zu entwickeln und entsprechende Forschungsmethoden 

auszuwählen, 
• einschlägige Projekte und Ergebnisse der Forschung zu analysieren und im Hinblick auf das 

eigene Forschungsvorhaben zu reflektieren. 
 

Lehrveranstaltungen 
Seminare 

LP/ SWS 
5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Prüfungsrelevante Leistung: Konzeptualisierung einer eigenständigen Forschungsfrage. Die For-
schungsarbeit kann bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden.  
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul (innerhalb des Profils EB/AJB) 

Zugangsvoraussetzungen  
10 LP aus MEB 2 und MEB 3 

nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 

1936



 

tungen EB/WB/AJB 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
1 (von 26) 

Modulbeauftragte(r): Brödel/Sauer-Schiffer 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Außerschulische Jugendbildung 

Modulbezeichnung: MEB 5:  
Praktikum 

 

Workload 
450 h 

LP/ SWS  
15/ 2 

Studiensemester 
3. - 4. Semester 

Dauer 
3 Monate 

Lernziele und Inhalte 
Neben dem Erwerb einer Handlungskompetenz gilt es, die Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung/Außerschulische Jugendbildung auch als ein vielfältiges Forschungsfeld kennen 
zu lernen. Themen- und Fragestellungen aus dem Studium sollen in diesem Anwendungsfeld verfolgt 
und reflektiert werden. Zudem eröffnet die Praktikumsphase die Möglichkeit, eigene Forschungsfragen 
zu entwickeln und zu bearbeiten. Das Praktikum dient der Reflexion der eigenen Fähigkeiten und 
Handlungsrolle sowie der Entwicklung konkreter beruflicher Zukunftspläne. 

Vermittelte Kompetenzen 
- Die Studierenden nehmen Einblick in das Praxisfeld der Erwachsenenbildung/Weiterbildung/ 

Außerschulischen Jugendbildung.  
- Aufbauend auf Fragestellungen und Ergebnissen der Forschung zu einem ausgewählten 

Thema analysieren die Studierenden die berufliche Wirklichkeit im Praktikumsfeld und unter-
stützen entsprechende Einrichtungen bei ihrer Arbeit.  

- Die Studierenden sind in der Lage, Probleme (forschungsbasiert) zu diagnostizieren und diese 
fachlich fundiert zu bearbeiten. 

Lehrveranstaltungen 
Praktikumsvorbereitendes oder -nachbereitendes  Seminar 

Praktikumsdurchführung und Praktikumsbericht 

LP/ SWS 
2/ 2 

13/ 0 

Studienleistungen und Prüfungen 
Prüfungsrelevante Leistung: Bericht zum Praktikum. Das Praktikum dauert insgesamt drei Monate. Die 
Gesamtdauer des Praktikums kann in unterschiedliche Zeiteinheiten aufgeteilt werden. Der Prakti-
kumsbericht muss mindestens 20 Seiten umfassen. Er wird mit dem betreuenden Lehrenden bespro-
chen und anschließend mit einer Note bewertet.  

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul (innerhalb des Profils EB/WB/AJB) 

Zugangsvoraussetzungen  
10 LP aus den Modulen MEB 2 und MEB 3 
nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen 

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
EB/WB/AJB 

Angebotshäufigkeit Jedes Semester Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 2 (von 26) 

Kommentar: Praktikumsstellen 
Geeignet sind alle Institutionen und Arbeitsfelder, in denen eine dem Masterstudiengang entspre-
chende Arbeit geleistet wird und eine Anleitung durch eine professionelle Fachkraft gewährleistet wer-
den kann. In Frage kommen neben Einrichtungen der beruflichen Handlungspraxis insbesondere auch 
Forschungseinrichtungen und Universitäten, in denen durch eine angeleitete Forschungstätigkeit eine 
enge Verzahnung zwischen dem Studium und dem Praxisfeld erfolgen kann. 
Modulbeauftragte(r): Brödel/Sauer-Schiffer 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Außerschulische Jugendbildung 

Modulbezeichnung: MEB 6  
„Abschlussmodul“ 

Workload 
750 h 

LP/ SWS 
25/ 0  

Studiensemester 
4. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, eine begrenzte wissenschaftli-
che Fragestellung der Erwachsenenbildung/Außerschulischen Jugendbildung selbstständig und hin-
sichtlich der Anforderungen an wissenschaftlich-gegenstandsspezifisches Vorgehen angemessen zu 
bearbeiten. Das Thema der Masterarbeit wird in enger Absprache mit dem gewählten Betreuer/der 
Betreuerin entwickelt und definiert. Es ist in dem Bereich verankert, der als Vertiefungsmodul gewählt 
worden ist. Das Kolloquium bezieht sich thematisch auf die Masterarbeit im Zusammenhang mit den 
Studieninhalten des Profilbereichs insgesamt.  

Vermittelte Kompetenzen 
Durch eine erfolgreich absolvierte Masterarbeit zeigt der Studierende seine Fähigkeit 

• zur selbstständigen wissenschaftlichen Problembearbeitung, 
• zur Einhaltung wissenschaftlicher gegenstandsadäquater Standards, 
• zur Reflexion und kritischen Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse. 
 

Lehrveranstaltungen 
keine 

LP/ SWS 
25 LP 

Studienleistungen und Prüfungen 
Prüfungsrelevante Leistungen: Masterarbeit und Kolloquium. Die Bearbeitungszeit für die Anfertigung 
der Masterarbeit beträgt vier Monate. Der Umfang sollte 100 Seiten nicht überschreiten. Das Kolloqu-
ium dauert 45 Minuten. Die Note des Moduls wird gebildet zu zwei Drittel aus der Note der Masterar-
beit und zu einem Drittel aus der Note des Kolloquiums.  

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
15 LP aus MEB1, 10 LP aus MEB 2 und MEB 
3, 5 LP aus MEB 4 

nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Ein Wiederholungsversuch  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
EB/WB/AJB 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
8 (von 26) 

Modulbeauftragte(r): Brödel/ Sauer-Schiffer 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Schulentwicklung/Schulforschung 

Modulbezeichnung:  S 1 
„Theorie der Schule und 
der Schulorganisation“ 

Workload 
450 h 

LP/ SWS 
15/ 6 

Studiensemester 
2. bis 3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Das Modul vermittelt ein vertieftes Verständnis der Entwicklung und Theorie der Schule als Organisa-
tion sowie als Handlungs- und Erfahrungsfeld. Die gesellschaftliche Funktionen von Schule, ihre 
Struktur auf Makro- und Mikroebene sowie ihr pädagogischer Auftrag stehen im Mittelpunkt. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Absolventen dieses Moduls verfügen über Kenntnisse zentraler makro- und mikrostruktureller 
Theoriekonzepte und sind zu einer eigenständigen Analyse und Bewertung von schulbezogenen For-
schungsergebnissen und Theoriediskursen in der Lage.  

Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: 

Theorie der Schule, Strukturfragen des Bildungssystems etc. 

Vertiefende Seminare: 

Themen der Schulorganisation, zu Konzepten der Schulreform etc. 

LP/ SWS 
 
5/ 2 

 

10/ 4 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: eine Klausur (90 Min.) und eine mündliche Prüfung (30 Min.). Die Klausur 
findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt, die mündliche Prüfung kann nach Vereinbarung 
auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Klausur und mündliche Prüfung können bei Nichtbestehen 
am Semesterende wiederholt werden.  

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten    
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen  
keine 

Wiederholbarkeit    
zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leis-
tung  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft (Profilbereich: 
Schulforschung/Schulentwicklung), auch: 
Master of Education 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
3 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Terhart 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Schulentwicklung/Schulforschung 

Modulbezeichnung:  S 2 
„Methoden der Schulfor-
schung“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
2. bis 3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Den Absolventen soll ein vertieftes Verständnis von Schulforschung, ihren Fragestellungen, Methoden 
und Verfahrensweisen sowie ihren Leistungen und Grenzen vermittelt werden.  

Vermittelte Kompetenzen  
Die Absolventen dieses Moduls sind dazu in der Lage, Projekte und Ergebnisse der Schulforschung 
zu analysieren, ihre Voraussetzungen zu erkennen und den Ertrag zu beurteilen, eigene Forschungs-
fragestellungen zu entwickeln und adäquate methodische Zugriffe zu definieren sowie die Ergebnisse 
von Schulforschung in einen theoretischen Kontext zu stellen und ihre praktische Bedeutsamkeit zu 
beurteilen 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen:   

Konzepte und Verfahren der Schulforschung   

Vertiefende Seminare: 

Effektivitätsforschung, Evaluationsforschung, biographische Forschung, entwick-
lungsorientierte Forschung etc. zu Schulen und Schulsystemen  

LP/ SWS 
5/ 2 

 

 

5/ 2 

 

Studienleistungen und Prüfungen:  
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: mündliche Prüfung (30 Min.), Klausur (90 Min.) oder Hausarbeit nach 
Wahl der Prüferin/des Prüfers. Die Klausur findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt, die 
mündliche Prüfung kann auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Die Prüfungsleistungen können 
bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden.  
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten    
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen  
keine 

Wiederholbarkeit    
zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leis-
tung  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft (Profilbereich: 
Schulforschung/Schulentwicklung), auch: 
Master of Education 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Gruehn 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Schulentwicklung/Schulforschung 

Modulbezeichnung:  S 3 
„Schulentwicklung: Pla-
nung und Management“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
2. bis 3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Das Modul vermittelt ein vertieftes Verständnis der Entwicklung und Theorie der Schule als Organisa-
tion sowie als Handlungs- und Erfahrungsfeld. Die gesellschaftliche Funktionen von Schule, ihre 
Struktur auf Makro- und Mikroebene sowie ihr pädagogischer Auftrag stehen im Mittelpunkt. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Absolventen dieses Moduls sind dazu in der Lage, innerschulische Organisationsabläufe zu ana-
lysieren und zielbezogen zu gestalten, regionale schulische Bildungsverhältnisse (Kommune, Bezirk 
etc.) auf Wandlungsprozesse und Probleme hin zu analysieren, und Prinzipen und Praxisformen schu-
lischer Entwicklungsarbeit einzusetzen und zu beurteilen. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesungen: 

Konzepte und Verfahren der Schulentwicklung 

Vertiefende Seminare: 

Schulinterne Lehrerfortbildung, Förderung der Kooperation von Lehrern, Schule in 
der Region etc. 

LP/ SWS 
 

5/ 2 

 

5/ 2 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistungen: Mündliche Prüfung (30 Min.), Klausur oder Hausarbeit nach Wahl der 
Prüferin/des Prüfers. . Die Klausur findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt, die mündliche 
Prüfung kann nach Vereinbarung auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. Die Prüfungsleistungen 
können bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden. 

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten    
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen  
keine 

Wiederholbarkeit    
zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leis-
tung  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft (Profilbereich: 
Schulforschung/Schulentwicklung), auch: 
Master of Education 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Böttcher 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Schulentwicklung/Schulforschung 

Modulbezeichnung:  S 4 
„Vertiefung: Konzeptualisie-
rung einer wissenschaftli-
chen Studie im Bereich der 
Schulforschung“ 

Workload 
150 h 

LP/ SWS 
5/ 2 

Studiensemester 
3. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Vertiefungsveranstaltung vermittelt – möglichst in engem Kontakt zu Projekten des Lehrenden – 
die Voraussetzungen für die eigenständige Konzeptualisierung einer wissenschaftlichen Studie zu 
Forschung und/oder Entwicklung in der Schule.   

Vermittelte Kompetenzen 
Die Absolventen sind in der Lage, aus der aktuellen Schulforschung/ Schulentwicklung heraus eine 
eigene Fragestellung in ein Forschungs- bzw. Entwicklungsdesign umzusetzen, die praktischen Vor-
aussetzungen der Durchführung zu klären und die möglichen theoretischen und entwicklungsbezoge-
nen Erträge zu erörtern. 

Lehrveranstaltungen 
Vertiefendes Seminar zu aktuellen Forschungsarbeiten   

LP/ SWS 
5/ 2 

Prüfungsleistung  
Konzeptualisierung einer wissenschaftlichen Studie im Bereich der Schulforschung (aus S 2) oder 
Schulentwicklung (aus S 3). Die Studie kann bei Nichtbestehen am Ende des Semesters wiederholt 
werden.  

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten    
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen  
nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit    
zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leis-
tung  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft (Profilbereich: 
Schulforschung/Schulentwicklung) 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
1 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Gruehn/Böttcher 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Schulentwicklung/Schulforschung 

Modulbezeichnung:  S 5 
„Praktikum“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
15/ 2 

Studiensemester 
3.-4. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Es sollen Einblicke in mögliche berufliche Handlungs- und Forschungsfelder vermittelt werden sowie 
die Möglichkeit, im Studium erworbenes Wissen und erworbene Fähigkeiten im praktischen Kontexten 
zu erproben und zu reflektieren. 

Vermittelte Kompetenzen 
Nach erfolgreicher Absolvierung des Praktikums ist der Studierende in der Lage, wissenschaftliche 
Kenntnisse und Methoden auf konkrete Handlungs- und Forschungsprobleme zu beziehen, aus reflek-
tierter Praxiserfahrung heraus die Bedeutung des wissenschaftlichen Instrumentariums genauer ein-
zuordnen und in einem Bericht zu dokumentieren, in welcher Weise er die wissenschaftliche Reflexion 
von Praxiserfahrung vollzogen hat. 

Lehrveranstaltungen 
Praktikumsvorbereitendes oder –nachbereitendes Seminar 

Praktikumsdurchführung und Praktikumsbericht  

LP/ SWS 
2/ 2 

13 

Studienleistungen und Prüfungen 
Prüfungsrelevante Leistung:  Bericht zum Praktikum. Das Praktikum dauert insgesamt 3 Monate. Zum 
Praktikum gehört ein Praktikumsbericht von mindestens 20 Seiten, dessen Aufbau vorab zwischen 
betreuendem Lehrenden und Studierendem abgesprochen, nach Ablauf des Praktikums von diesen 
gemeinsam erörtert und vom Lehrenden mit einer Note bewertet wird.  

Wahlmöglichkeiten    
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen  
nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit    
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevante Leis-
tung 

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft  (Profilbereich: 
Schulforschung/Schulentwicklung) 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
2 (von 26)     

Modulbeauftrage(r): Gruehn/Böttcher 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Schulentwicklung/Schulforschung 

Modulbezeichnung: S 6 
„Abschlussmodul“  

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
25/ 0 

 

Studiensemester 
4. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Masterarbeit und Masterprüfung bearbeitet der Absolvent eine begrenzte wissenschaftliche Fra-
gestellung der Schulforschung/Schulentwicklung selbstständig und  in Übereinstimmung mit der wis-
senschaftlichen Methodik. Das Kolloquium bezieht sich thematisch auf die Masterarbeit im Zusam-
menhang mit den Studieninhalten des Profilbereichs insgesamt.  

Vermittelte Kompetenzen 
Durch eine erfolgreich absolvierte Masterarbeit und Masterprüfung zeigt die/der Studierende die Fä-
higkeit zur selbstständigen wissenschaftlichen Problembearbeitung, zur Einhaltung der in diesem Be-
reich geltenden wissenschaftlichen Methodik und zur Reflexion und kritischen Bewertung der erarbei-
teten Ergebnisse. Im Kolloquium führt sie/er den Nachweis, dass sie/er die in der Masterarbeit doku-
mentierten wissenschaftlichen Studien im übergreifenden erziehungswissenschaftlichen Zusammen-
hang argumentativ und diskursiv zu vertraten in der Lage ist. 

Lehrveranstaltungen 
keine 

LP/ SWS 
25 LP Masterarbeit mit Kolloquium 

Studienleistungen und Prüfungen: 
Prüfungsrelevante Leistungen: Masterarbeit und eine Masterprüfung (Kolloquium von 45 Minuten). Die 
Masterarbeit kann bei Nichtbestehen im nachfolgenden Semester wiederholt werden. Die Masterprü-
fung kann bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden. Die Note des Moduls wird gebildet 
zu zwei Drittel aus der Note der Masterarbeit und zu einem Drittel aus der Note des Kolloquiums. 

Wahlmöglichkeiten    
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen  
15 LP aus dem Modul S 1, 10 LP aus den 
Modulen S 2 und S 3, 5 LP aus dem Modul S 
5 

nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit    
Ein Wiederholungsversuch  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft (Profilbereich: 
Schulforschung/Schulentwicklung) 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
8 (von 26)  

Modulbeauftrage(r): Terhart/Böttcher/Gruehn 
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  Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Sozialpädagogik 

Modulbezeichnung: 
SP 1 
„Theorien der Sozialen 
Arbeit“ 

Workload 
450 h 

LP/ SWS  
15/ 6 

Studiensemester 
2. – 3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Vermittlung grundlegender theoretischer Wissensbestände der Sozialen Arbeit als Voraussetzung 
der Entwicklung einer professionellen sozialpädagogischen Handlungskompetenz, mit der Handlungs-
situationen methodisch strukturiert werden und das eigene Handeln reflektiert werden kann. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden sind in der Lage, die Besonderheiten, Grenzen und Terminologien sowie Lehrmei-
nungen der Sozialpädagogik zu definieren, zu interpretieren und in gesellschaftliche Zusammenhänge 
zu stellen. Sie verfügen über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis der Sozialpädagogik 
und können eigenständig Ideen entwickeln und begründen. Sie sind in der Lage, wissensfundierte 
Entscheidungen treffen zu können und ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der 
Anwendung ihres Wissens und aus ihren Entscheidungen ergeben. Sie können die ihren Schlussfol-
gerungen zugrunde liegenden Informationen und Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise ver-
mitteln und sich über soziale Probleme und Lösungswege der Sozialen Arbeit in einer systematischen 
Form austauschen. 

Lehrveranstaltungen 
Vorlesung:  

Aktuelle Theoriediskurse in der Sozialpädagogik 

Vertiefende Seminare zur Theorieentwicklung in der Sozialpädagogik 

LP/ SWS 
 

5/ 2 

10/ 4 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: eine Klausur (90 Min.) und eine mündliche Prüfung (30 Min.). Die Klausur 
findet in der Regel am Ende der Vorlesungszeit statt, die mündliche Prüfung kann auch in der vorle-
sungsfreien Zeit erfolgen. Klausur und mündliche Prüfung können bei Nichtbestehen am Semesteren-
de wiederholt werden. Die Modulnote wird als arithmetisches Mittel aus den Noten der beiden Prü-
fungsleistungen gebildet.  
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten: Pflichtmodul Zugangsvoraussetzungen: keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
Sozialpädagogik 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
3 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Böllert 
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Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Sozialpädagogik 

Modulbezeichnung: 
SP 2 
„Disziplinorientierte 
Forschung“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
2. - 3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Einführung in zentrale Themen sozialpädagogischer, disziplinorientierter Forschung, Verdeutlichung 
struktureller Dimensionen von Biographie, Institution und Gesellschaft unter der besonderen Berück-
sichtigung sozialpädagogischer Fragestellungen und adäquater Forschungsansätze und methodischer 
Profile. Dabei geht es um grundlagenorientierte Forschungsansätze, die Wissen und Theorien zu den 
gegenwärtigen sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen etablieren und gleichermaßen das 
Profil der Sozialpädagogik als Disziplin konturieren sollen. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden verfügen über die Kompetenz, Fragestellungen für disziplinäre Forschungsperspek-
tiven zu entwickeln, Forschungsprofile und methodische Zugänge zum geplanten Untersuchungsfeld 
zu erstellen und kleine Forschungen (Erhebung und Auswertung empirischen Materials) durchzufüh-
ren, gewonnene Ergebnisse in einen theoretischen Zusammenhang zu verorten und sie auf aktuelle 
Diskurse zur sozialpädagogischen Debatte und Disziplinbildung zu beziehen. 

Lehrveranstaltungen 
Seminare zu disziplinären Forschungsfragen und entsprechenden methodischen 
Zugängen   

LP/ SWS 
10/ 4 

 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit nach Wahl der Prüferin/des 
Prüfers. Die mündliche Prüfung kann nach Vereinbarung auch in der vorlesungsfreien Zeit erfolgen. 
Sie kann bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden.  
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
Sozialpädagogik 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die 
Gesamtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): NF Ziegler 
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  Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Sozialpädagogik 

Modulbezeichnung: 
SP 3 
„Professionsorientierte 
Forschung“ 

Workload 
300 h 

LP/ SWS 
10/ 4 

Studiensemester 
2.- 3. Semester 

Dauer 
1-2 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Vermittlung von theoretischen Grundlagen, Forschungskompetenzen und eigenen Forschungser-
fahrungen, um berufliches Handeln in der Sozialen Arbeit theoretisch begründen und wissenschaftlich 
untersuchen sowie die subjektiven, gesellschaftlichen und politischen Bedingungen dieses Handelns 
reflektieren zu können. Die Studierenden sollen sowohl die vielfältigen Voraussetzungen professionel-
len Handelns analysieren als auch Konzepte und Verfahren der optimierenden Gestaltung dieser Pra-
xis in exemplarischen Handlungsfeldern kennen und umsetzen lernen. 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden verfügen über die Kompetenz zu handlungsspezifischer Konzeptentwicklung. Sie  
sind in der Lage, Qualität und Ergebnisse professionellen Handelns zu überprüfen, besitzen Grund-
kenntnisse und Voraussetzungen zur Wahrnehmung von Leitungsfunktionen, verfügen über Kenntnis-
se in der Wahrnehmung von Aufgaben in der Personalführung und sind fähig, intra- und interdiszipli-
näre professionelle Arbeitszusammenhänge und Vernetzungen zu entwickeln. 

Lehrveranstaltungen 
Seminare zu professionsorientierten Forschungsfragen und entsprechenden me-
thodischen Zugängen   

LP/ SWS 
10/ 4 

 

Studienleistungen und Prüfungen 
Studienleistung: es muss mindestens eine Studienleistungen nach Wahl gemäß PO § 10, (2) erbracht 
werden. 

Prüfungsrelevante Leistung: Mündliche Prüfung (30 Min.), Klausur oder Hausarbeit nach Wahl der 
Prüferin/des Prüfers. Die mündliche Prüfung kann nach Vereinbarung auch in der vorlesungsfreien 
Zeit erfolgen. Sie kann bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden.  
Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
keine 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
Sozialpädagogik 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die 
Gesamtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Bock 
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  Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Sozialpädagogik 

Modulbezeichnung: 
SP 4 
„Konzeptualisierung 
einer wissenschaftli-
chen Studie in der 
Sozialpädagogik“ 

Workload 
150 h 

LP/ SWS 
5/ 2 

Studiensemester 
3. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Vertiefung in einem der beiden Bereiche disziplinorientierte oder professionsorientierte Forschung; 
Anleitung, ein eigenständiges Forschungsvorhaben zu entwickeln, d.h. eine relevante Fragestellung 
zu formulieren, Forschungsmethoden auszuwählen, den Zugang zum Forschungsfeld zu klären, und 
die Studie durchzuführen. Dies soll nach Möglichkeit im Rahmen von Forschungsprojekten, an denen 
mehrere Studierende mitarbeiten, und in enger Verbindung mit aktuellen Forschungsprojekten der 
Lehrenden erfolgen. 
Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden verfügen über die Kompetenz, einschlägige Projekte und Ergebnisse der Forschung 
zu analysieren und im Hinblick auf das eigene Forschungsvorhaben zu reflektieren, eine eigene Fra-
gestellung für ein Forschungsvorhaben (mit begrenztem Umfang) zu  formulieren, geeignete For-
schungsstrategien zu entwickeln und entsprechende Forschungsmethoden auszuwählen und einzu-
setzen.  

Lehrveranstaltungen 
Vertiefungsseminar zu aktuellen Forschungsarbeiten disziplinorientierter oder pro-
fessionsorientierter Fragestellungen  

LP/ SWS 
5/ 2 

 

Prüfungsleistung 
Prüfungsrelevante Leistung: Konzeptualisierung einer eigenständigen Forschungsfrage. Die For-
schungsarbeit kann bei Nichtbestehen am Semesterende wiederholt werden.  

Prüfungsleistungen beziehen sich jeweils auf das gesamte Spektrum der Inhalte, Ziele und zu erwer-
benden Kompetenzen des Moduls. 

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
10 LP aus den Modulen SP 2 und SP3  

nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevanten Leis-
tungen  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
Sozialpädagogik 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
1 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Böllert 
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  Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Sozialpädagogik 

Modulbezeichnung: 
SP 5 
„Praktikum“ 

Workload 
450 h 

LP/ SWS 
15/ 2 

Studiensemester 
3.-4. Semester 

Dauer 
3. Monate 

Lernziele und Inhalte 
Vertiefung wissenschaftlicher und methodischer Wissensbestände im Kontext eines „forschenden 
Praktikums“ im Rahmen der Institutionen Sozialer Arbeit sowie von Forschungszusammenhängen an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster oder anderer Forschungseinrichtungen. Möglich sind 
Formen der Mitarbeit im Kontext laufender Forschungsvorhaben, die Entwicklung eigener Vorhaben 
als forschende Praxis zur Analyse von sozialen Problemlagen, gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und professionellen Praxen sowie praxisbezogene Forschung und Modellentwicklungen (Evaluie-
rung, Programmentwicklung, Interaktions- und Fallanalysen usw.) 

Vermittelte Kompetenzen 
Die Studierenden können eigenständig professions- oder disziplinorientierte Fragestellungen entwi-
ckeln, besitzen die Kompetenz, methodische Designs zu begründen und konkrete forschende (oder 
entwickelnde) Projekte zu organisieren. Sie sind in der Lage, die eigenen forschenden oder projektbe-
zogenen Aktivitäten zu evaluieren. 

Lehrveranstaltungen 
Praktikumsvorbereitendes oder –nachbereitendes Seminar  

Praktikumsdurchführung mit Praktikumsbericht 

LP/ SWS 
2/ 2 

13/ 0 

Studienleistungen und Prüfungen 
Prüfungsrelevante Leistung: Bericht zum Praktikum. Das Praktikum dauert insgesamt drei Monate. 
Die Gesamtdauer des Praktikums kann in unterschiedliche Zeiteinheiten aufgeteilt werden. Der Prak-
tikumsbericht muss mindestens 20 Seiten umfassen. Er wird mit dem betreuenden Lehrenden be-
sprochen und anschließend mit einer Note bewertet.  

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
10 LP aus den Modulen SP 2 und SP 3 

nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Zweimalig bezogen auf die prüfungsrelevant Leistung 

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
Sozialpädagogik 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
2 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Heite 
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  Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Studiengang: Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

Profil: Sozialpädagogik 

Modulbezeichnung: 
SP 6 
„Abschlussmodul“ 

Workload 
750 h 

LP/ SWS 
25/ 0 

 

Studiensemester 
4. Semester 

Dauer 
1 Semester 

Lernziele und Inhalte 
Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, eine eingegrenzte wissenschaft-
liche Fragestellung der Sozialpädagogik selbstständig adäquat zu bearbeiten und diesen Bearbei-
tungsprozess entsprechend den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten zu dokumentieren und 
auszuwerten. Das Kolloquium bezieht sich thematisch auf die Masterarbeit im Zusammenhang mit 
den Studieninhalten des Profilbereichs insgesamt.  

Vermittelte Kompetenzen 
Durch eine erfolgreich absolvierte Masterarbeit zeigt die/der Studierende die Fähigkeit zur selbststän-
digen wissenschaftlichen Problembearbeitung, zur Einhaltung der Regeln der in diesem Bereich gel-
tenden wissenschaftlichen Methodik, zur Reflexion und kritischen Bewertung der erarbeiteten Ergeb-
nisse. Im Kolloquium führt sie/er den Nachweis, dass sie/er die in der Masterarbeit dokumentierten 
wissenschaftlichen Studien im übergreifenden erziehungswissenschaftlichen Zusammenhang argu-
mentativ und diskursiv zu vertraten in der Lage ist. 

Lehrveranstaltungen 
keine 

LP/ SWS 
25/ 0 

Studienleistungen und Prüfungen 
Prüfungsrelevante Leistung: Masterarbeit und Kolloquium (45 Minuten). Die Bearbeitungszeit für die 
Anfertigung der Masterarbeit beträgt vier Monate. Der Umfang sollte 100 Seiten nicht überschreiten. 
Die Note des Moduls wird gebildet zu zwei Drittel aus der Note der Masterarbeit und zu einem Drittel 
aus der Note des Kolloquiums.  

Wahlmöglichkeiten 
Pflichtmodul 

Zugangsvoraussetzungen 
15 LP aus den Modulen SP 1, 10 LP aus den 
Modulen SP 2 und SP 3, 5 LP aus dem Mo-
dul SP 4 

nachgeholter Nachweis „Forschungsmetho-
den“ der Bachelor-Phase 

Wiederholbarkeit 
Ein Wiederholungsversuch  

Verwendbarkeit 
MA Erziehungswissenschaft, Profilbereich 
Sozialpädagogik 

Angebotshäufigkeit 
Jedes Semester 

Gewichtung der Modulnote für die Ge-
samtnote 
8 (von 26) 

Modulbeauftrage(r): Bock/Böllert/NF Ziegler 

 
 

 

1951



 

 

 

Artikel II. 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms- Universität Münster (AB Uni) in Kraft. 
 
________________________________________________________________________ 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs 06 der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität vom 06.05.2009. 

 
Münster, den 07.07.2009                        Die Rektorin 

         

        Prof. Dr. Ursula Nelles 

 
___________________________________________________________________________ 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntma-
chung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB 
Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 07.07.2009         Die Rektorin 

         
        Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Änderung der Beitragsordnung 
der Studierendenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität 

 
Das Studierendenparlament der Westfälischen Wilhelms-Universität hat gem. § 57 Abs. 1 
Hochschulgesetz in seiner Sitzung vom 8. Juni 2009 folgende Änderungen der Beitrags-
ordnung der Studierendenschaft beschlossen:  
 
Artikel I: 
Die Beitragsordnung erhält in § 2 folgende Fassung:  
 
"(1) Der Beitrag beträgt 125,20 €. Er setzt sich wie folgt zusammen: 
1. 10,65 € Beitrag für die Aufgaben der Studierendenschaft.  
2.  1,35 € Beitrag für den Studierendensport.  
3. 113,00 € Beitrag für ein Semesterticket, zusammengesetzt aus 75,00 € für das   
     Münsterland-Ticket und 38,00 € für das NRW-Ticket                                                                
4.  0,20 € Beitrag für ein Hochschulradio.“ 
 
Artikel II: 
 Die Beitragsordnung erhält in §3 nach Absatz 1 (Katalog der Erstattungsberechtigungen) 
einen neuen Absatz 2, der wie folgt gefasst wird:  
 
„Der Geltungsbereich des Semestertickets im Sinne von Ziffer 3 und Ziffer 4 ist der  
Tarifbereich des Münsterland-Tarifs und der im Münsterland-Ticket zusätzlichen SPNV- 
Verbindungen.“ 
 
Artikel III: 
Die Beitragsordnung tritt am 1. Oktober 2009 in Kraft.  
 
       ------------------------------------------------ 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlaments vom 8. Juni 2009 
und der Genehmigung des Rektorats vom 10. Juni 2009 
 
Münster, den 22. Juni 2009                                                               Die Rektorin  

          
         Prof. Dr. Ursula Nelles  
 
       ------------------------------------------------  
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-
Universität über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen 
sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 08.02.91 (AB Uni 91/1) hiermit 
verkündet.   
 
Münster, den 22. Juni 2009        Die Rektorin  

                 
              Prof. Dr. Ursula Nelles  
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